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Abgeordneter Friederichs: Ich möchte die Herren von der Fachkommission11^.
benachrichtigen,daß eine Sitzung am Montag mu 10 Uhr gehalten wird. Viele werden ja ver¬
reisen. Die Einladungen sind erfolgt, aber ob sie zeitig in Ihre Hände kommen,weiß ich nicht.

Also Montag um 10 Uhr Sitzung der Fachkommission 11^,.
VorsitzenderFürst zu Wied: Weine Herren! Ich schließe die Sitzung.

(Schluß nach 2'/< Uhr.)

Fünfte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Montag den 6. Februar 1899.

Beginn nach 12'/^ Uhr.

Tagesordnung:
1. Eingänge.
2. Antrag der Fachkommission 1^. zu dem Bericht und den Anträgen des Pruvinzialausschusses,

betreffend die anderweite Regelung der Bcsoldungsverhältnisseder Beamten des Pruviuzial-
verbandcs.

3. Antrag der Fachkommission 1^ zum Etat des Proviuziallandtages, des Provinzialausschusses
und der Provinzial-Centralverwaltungsbehörde für die Etatsjahre vom >. April 1899 bis
3l. März 1901.

4. Antrag der Fachkommission 1^ zum Etat zur Zahlung von Pensionen :c. au Provinzialbeamte
und von Wittwen- und Waisengcldcrn sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene für die
Etatjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

5. Antrag der Fachkommission 1^ zum Etat der Besoldungen und anderen persönlichenAusgaben
für die bei der Invaliditiits- und Altersucrsichcrungsanstalt„Rheiupruviuz" beschäftigten Pru-
uinzialbeamtcn für die Kalenderjahre vom 1. Januar 1899 bis 31. Dezember 1900.

6. Antrag der Fachkommission 1^ zum Etat der Verwaltungskostendes Genosscnschaftsvorstandcs
der RheinischenlandwirthschaftlichcnBerufsgcnusscnschaft für die Kalenderjahre vom 1. Januar
1899 bis 31. Dezember 1900.

?. Antrag der Fachkommisston 1^ zum Etat der Verwaltungskostender RheinischenPruvinzial-
Fener-Sueictät für die Kalenderjahre vom 1. Januar 1899 bis 31. Dezember 1900.

8. Antrag der Fachkommission I L zu den Etats der Provinzial-Taubstummenanstalten z« Aachen,
Brühl, Elberfcld, Essen, Kempen, Ncuwied, Trier, sowie über die Vcrweuduug der Wilhelm-
Augusta-Stiftung und des Untcrstützungsfondsfür entlasseneTaubstumme für die Etatsjahre
vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

9. Antrag der Fachkommission IL zu den Etats der Provinzial-BIindeuanstalten zu Düren und
Neuwied für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.
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10. Antrag der FachkommissionII L zum Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweilcr für
die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

11. Antrag der Fachkommission II L zum Etat des Landarmenhauses zu Trier für die Etatsjahre
vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

12. Antrag der FachkommissionIII ^. zum Etat für die Verwaltung und Unterhaltung der
Prouinzilllstrahen — nebst

Unter-Etat H. über die Verwendung des Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen,
Unter-Etat L über die Verwendung des Eisenbahnfonds

und
Unter-Etat 0 über die Verwendung des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und

Kreiswegebaues
für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

13. Antrag der FachkommissionIII L zum Etat für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheiten— nebst Unter-Etat für die Provinzial-Weinbauschulezur Trier — für die
Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

14. Antrag der Fachkommission 1^ zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
die Verlängerung des mit der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt „Nheinprouinz"
wegen Gestellung von Beamten zur Erledigung der Bureau-. Kassen-, Rechnungs-, Kanzlei-
und Botengeschäftederselben abgeschlossenen Vertrages.

15. Antrag der Fachkommission1^. zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
den Antrag des Ausschussesder Invalidiäts- und Altersversicherungsanstalt„Nheinprouinz"
auf Genehmigung zur hypothekarischen Veleihung von Grundstückenzum Zwecke der Erbauung
von Arbeiterwohnungen und Lungenheilstätte» über die Mündelsicherheithinaus bis zur Höhe
von 10°/„ des Vermögens.

VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Das Protokoll über die letzte Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses offen.
Als Schriftführer für die heutige Sitzung fungiren die beiden Herren Abgeordneten

Freiherr von Coels und Spiritus.
An Eingängen habe ich mitzutheilen:
1. Der Herr Oberpräsident theilt mit, daß an Stelle des verstorbenenKaufmanns und

Stadtverordneten Heinrich Eisenlohr sen. zu Barmen der Rentner und Stadtverordnete Gustav
Niltes zu Barmen zum Provinziallandtagsabgeordneten für den Stadtkreis Barmen gewählt worden
und zu den Sitzungen des Provinziallandtags eingeladen worden ist.

2. Die Handelskammer Trier spricht Namens der Interessenten-Kreisedie Bitte aus, es
wolle dem Provinziallandtage gefallen, für den Erlaß des feit Jahren erwarteten Gesetzes zum
Schutze der Mineralquellen bei der KöniglichenStaatsrcgierung vorstellig zu werden.

Diese Petition würde ich an die Fachkommission 113 verweisen.
Sind die Herren damit einverstanden? Ls erfolgt kein Widerspruch,sie geht also an die

Fachkommission I L.
An Urlaubsgesuchenhabe ich mitzutheilen, daß der Herr Abgeordnete Geheimer Kommer-

zienrath Wegeler zur Berathung des Wcingesetzeszu einer Konferenz »ach Berlin berufen worden
ist, so daß er voraussichtlicherst am 8. wieder hier eintreffen kann.
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Dann habe ich noch mitzutheilen: Für heute hat sich der Herr Landrath a. D. Ianßen
entschuldigtwegen dringender Geschäftsangelegenheitenin Aachen,und für den Rest der Sitzungen
der Herr Geheimrath Krupp aus Gesundheitsrücksichten.Außerdem hat sich noch Herr Kommerziell-
rath von Boch entschuldigenlasseil.

Wir kommen nunmehr zu Punkt 2 unserer Tagesordnung:
Antrag der Fachkommission 1^. zu dem Bericht und den Anträgen des
Proviuzialausschusses, betreffend die anderwcite Regelung der Besolduugs-
verhältnisse der Beamten des Prouinzialverbandes

mit einer Abänderung die von Seiten der Fachkommission gemachtworden ist.
Ich ersuche den Herrn BerichterstatterDr. von Sandt den Vortrug zu halten.
Berichterstatter Abgeordneter Dr. von Sandt: Meine Herren! Die Aufgabe, für eine

große Zahl von Beamten verschiedenster Art einen einheitlichenund gerechten Besoldungsplan auf¬
zustellen, dürfte ebenso schwierig wie undankbar sein: undankbar, weil es kaum möglich ist, es
jedem recht zu machen, so sehr man das auch wollte; und schwierig deshalb, weil die Verschiedenheit
der in Betracht kommendenBeamtenkategorienzu groß ist, die einzelnen ausgesprochenenWünsche
zu zahlreiche und widersprechende sind.

Ans der Fülle des Materials hebe ich hervor, daß die Vorlage drei vollständig gesonderte
Punkte behandelt, nämlich erstens die Aufstellung eines neuen Besolduugsplanes, der Recht
schafft für alle Beamten, die in Zukunft in den Provinzialdienst eintreten. Der zweite Punkt
der Vorlage behandelt die Frage, ob und wie die älteren Beamten der Provinz in den neuen
Vesoldungsplan cinzurangiren sind nnd der dritte Theil der Vorlage die Frage, ob die neuen
Gehälter für eine gewisse Zeit rückwärts den heutigen Beamten gewährt werden sollen.

Meine Herren! Ich komme zunächst zu dem Besoldungsplan. Die Aufstellung des Be°
soldnngsplanes hat ihre Veranlassung nicht etwa in den Petitionen, die zahlreichvorliegen, sondern
in dem Vorgehe« von Reich und Staat, dem zahlreiche Kommunaluerbaude, Provinzen wie
Gemeinden schon nachgefolgtsind. Diesem Vorgehen sich anzuschließen,kann und will die Rhein-
Provinz sich nicht entziehen. Der letzte Landtag konnte eine durchgreifende Regelung nicht treffen,
da das Gesetz noch nicht verabschiedetwar. Der Landtag beschränktesich daher darauf, die
dringendsten Fälle in denen Gehaltserhöhungen unaufschiebbarwareu, zu regeln und im übrigen
die Nothwendigkeiteiner Revision des Bcsoldungsplaues von 1890 hervorzuhebeu.

Dem Besoldungsplan liegen folgende allgemeine Gruudfätzezu Grunde.
Ebenso wie der Staat will die Provinz jedem Beamten genug geben zum standesgemäßen

Leben für sich und seine Familie unter Berücksichtigung der Preissteigerungen, die die Lebenshaltung
allgemein erfahren hat; festgehaltenim Prinzip wnrde ferner die Gewährung von Wohnnngsgeld-
zuschuß u,ld das Aufsteigen des Gehalts nach Dicnstaltersstufeu. Bei Ausführung des letztem
Prinzips erschien es von besonderem Werth, die Anfangssteigesätze höher, entsprechend der Steigerung
der Familicnlastcn in den ersten Jahren der Dienstzeit des Beamten zu normiren. Das Höchst¬
gehalt soll ferner erreichbar sein zu einer Zeit, wo dem Beamten die Sorge nm seine Familie
noch obliegt Ein Anspruch auf Altcrszulagcn besteht für w Beamten mcht. Memc Herreu!
Es ist besonders wichtig, hieran festhalten, denn wenn Sie bedenken, daß dem Staate gegenüber
seinen Beamten die Machtmittel der Versetznng,Beförderung und Auszelchmmgzu Gebote stehen,
die die Provinz nicht hat, dann werden Sie zugebe« müsse,^, daß die Provlnz sich e.n Mütel m
der Hand behalten muß, eiuem Beamten, der sich nicht würtng emer solchen Znlage erw.esM hat,
dieselbe vorznenthalten Die einzelnen Gehaltssätzesind so festgesetzt,daß sie denzenigen der Staats¬
beamten entsprechen, mindestens ebenso gut, erforderlichenfallsbesser sind.
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Für die Aufstellung des neuen Besoldungsplanes der Rheinprouinz haben als Anhalt
gedient die Vcsoldungssätzedes Staates, der Provinz Westfalen und der Stadt Köln, welche alle
drei bereits im Jahre 189? neue Gchaltsfestsetzungengetroffen haben, ferner die Gehaltssätze der
Stadt Düsseldorf. Nach dein Vesoldungsplan sollen in Zukunft Zulagen, das heißt Vergütungen
für einzelne Dienstleistungen,nicht mehr gewährt werden. Meine Herren! Die eigenthümliche
Entwickelungder Beamten-Verhältnisse in der Rheinprouinz, auf die ich noch zurückkomme,hat
dazu geführt, daß solche Zulagen sachlicher, nicht persönlicherArt, im großen Umfange bestehen.
Es liegt aber doch auf der Hand, daß es nicht mehr gerechtfertigt ist, wenn und sobald der
Beamte ausreichend und reichlich besoldet wird, ihm dann noch für Obliegenheiten, die im Nahmen
seiner Gesammtthätigkeit liegen, eine besondereVergütung zu gewähre». Der Beschluß der Fach¬
kommission 1^ verstärkt den diesbezüglichenVorschlag des Provinzialausschusses, indem die
Kommissionden hohen Landtag bittet,

„mit Befriedigung davon Kenntniß zu nehmen, daß die Beseitigung von Zulagen
bezw. Vergütungen für einzelne Dienstleistungenaußerhalb des Besoldungsplanes bald
und vollständig durchgeführt werden soll".

Die Festsetzungdes Nesoldungsplanes für die einzelnen Veamtenkategorien finden Sie
in der Drucksache Nr. 3 Seite 14.

Meine Herren! Diese einzelnen Positionen sind durch Ihre Kommission und eine von
ihr gewählteUnterkommissionder eingehendsten Prüfung unterzogen worden. Sie werden es mir,
wie ich hoffe, erlassen, zu allen 53 Positionen dieser Beamtenkategoric» besonders Stellung zu
nehmen. Ich behalte mir vor, auf etwaige Einzelfragen aus dem hohen Haufe besonders zu
antworten; im Allgemeinen bemerkeich, daß bei dem Vergleich zwischen Staat, Westfalen, Köln
und Düsseldorf zu berücksichtigen ist, daß die drei letztgenannten einen Wohnungsgeldzuschußnicht
gewähren, der überall in der Nheinprovinz gewährt wird. Einzelne Abweichungen erklären sich,
wie z. B. bei den Kanzlisten, dadurch, daß die bei der Prouinzialverwaltung fungirenbenKanzlisten
ein bestimmtes Pensum zu erledigen haben und für Leistungenüber dieses Pensum hinaus befondere
Vergütungen erhalten, die zwischen 4 und 500 Mark im Jahre schwanken.

Aus den Einzelpositionen hervorheben möchte ich nur folgendes:die Gehälter der oberen Beamten
sind im Jahre 1894 erst geregelt worden, und es ist eine Aenderung daher jetzt nicht vorgesehen.

Die Kommissionbittet ferner, aus dem Vcfoldungsplan ganz herauszulassendie Gehälter
der Direktoren der Landesbank und der Feuer-Societät. Nach dein Vorschlage der Kommission
sollen deren Gehälter und Dienstbezügeder jedesmaligen Festsetzungbei der Wahl unterliegen.

Eine durchgreifendeanderweitige Organisation ist für die Bureau- und Kassen-Subaltern¬
beamten eingetreten. Bisher waren in Funktion ein Landessekretär, der zugleicheine Zulage als
Biireaudirektor erhielt, verschiedene Sekretäre und als 3. Klasse Assistenten. Nach dem Besoldungs¬
plan sollen jetzt ein Biireaudirektor, ferner Landessekretäre und drittens Sekretäre und Assistenten
angestellt werden. Was den Biireaudirektor betrifft, so ist derselbe mehrfach in der Kommission
umgetauft worden; die letzte Taufe giebt ihm den Titel „Landcs-Ober-Sekretiir". Die Gründe der
Organisation sind die schon erwähnten, daß die Machtmittel des Staates gegenüber seinen Beamten
erheblichgrößer sind, wie die der Provinz gegenüber ihren Beamten. Es müßte demnach nach
einen» anderen Mittel gesucht werden, den Eifer der Beamten rege zu erhalten und es zu ermög¬
lichen, daß die wirklich tüchtigen Beamten in höhere Stellen aufrücken.

Deshalb haben die Sekretäre ein erstes Examen und die Landessekretäre ein zweites
Examen zu bestehen,und dementsprechendsind auch die Gehaltssätze abgestuft.
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Das Zcitungscxemplar, das einzelne»der Herren Abgeordnetenzugegangen ist, sowie eine
anonyme Petition, die in den letzten Tagen an das hohe Haus gerichtet worden ist, beantragt die
Gleichstellungvon Sekretären und Assistenten, Meine Herren! Abgesehen von der Anonymität der
Petition, die ein weiteres Eingehen überflüssig macht, möchte ich nicht hoffen, daß die Petenten
ihre Qualifikation für Landessckretärevon vornehereinleugnen wollen. Die Chancen des Aufsteigens
sind für die Beamten der Provinz erheblich günstiger als die des Staates.

Aus den einzelnen Positionen hervorzuheben habe ich ferner diejenigen, bezüglichderen
Petitionen vorliegen, das sind zunächst die Taubstummenlehrcr.

Meine Herren! Der Vergleichmit anderen Provinzen ergiebt, daß das Anfangsgehalt
überall gleich ist, da Schleswig-Holstein keinen Wohnungsgcldzuschußgewährt, daß ferner da«
Höchstgehaltnur in Wiesbaden 100 Mark mehr beträgt, daß aber in neun Provinzen dieses
Höchstgehaltspäter erreicht wird als in der Nhcinprovinz, und daß endlich dieses Höchstgehaltder
Nhcinprovinz mit 3500 Mark höher ist als der Durchschnitt der übrigen 11 Provinzen und höher ist
als in Westfalen,wo die Anfcmgssteigesätzenur 170 statt 200 Mark betragen lind an Wohnungsgeld
nur 300 statt bis zu 432 Mark für verheirathete und für mwerheirathetenur die Hälfte gewährt wird.

Wenn nun die Petition andere Anstalten zum Vergleichheranziehtund daraus ein Durch¬
schnittshöchstgehalt von 3600 Mark konstrnirt, so ist das nicht gerechtfertigt. Die Gleichstellung
mit den Lehrern der Königlichen Seminare nnd der Königlichen Taubstummenanstalt zu Berlin
ist unberechtigt, da die Seminare als Lehrer- Vildungsanstalten viel weitergehende Ansprüchean
Ausbildung und Leistungen der Lehrer stellen. Die Berliner Taubstummenanstalt dient zugleich
der Ausbildung von Lehrern und setzt besondereBegabung der Lehrkräfte voraus. Im Ucbrigen
beschwerensich auch die Taubstummcnlchrer weniger über die Sätze des Besoldungsplans als
über ihre Einrangirung iu den Plan. Hierauf werde ich mir erlauben, noch zurückzukommen.

Ferner liegen Petitionen von den Landesbauinspektorcnvor. Die erste Petition derselben
ist überholt durch die Vorschläge des Prouinzialausschusscs. In einer zweiten Petition haben die
Landesbauinspektorenihre Wünschemudifizirt resp, erläutert. Nach dem Vorschlagdes Provinzial-
misschusscs,dem Ihre Kommissionbcigctrctcn ist, sollen die Landesbauinspektorenin Zukunft erhalten
ein Gehalt von 3600 Mark iu minimo, bis 6600 Mark in maximo. Nach der Art ihrer Be¬
schäftigung und der Anforderungen können sich die Landesbauinspektorennur vergleichen mit den
Beamten der allgemeinen Bmwerwaltung. Meine Herren, wenn Sie die Drucksache 3 Seite 44
zur Hand nehmen, so werden Sie finden, daß das Anfangsgehalt dasselbe ist im Staat und in
der Provinz, obgleich, wie Ihnen bekannt, im Staate die Baumeister erst etwa nach zehnjähriger
Thätigkeit zu Bauinspcktorcnaufrücken. Das Höchstgehaltbeträgt in der Rheinprovinz 900 Mark
mehr, ist allerdings erst in 20 Jahren erreichbar gegen 12 Jahre im Staat, was seine Erklärung
darin findet, daß die staatlichen Kreisbauinspcktorcnspäter zu dieser Stellung gelangen. Der
Vergleichmit der Provinz Westfalen führt dazu, daß das Höchstgehaltiu der Rheinproviuz höher
ist, weil in Westfalen ein Wohnungsgeldzuschußnicht gewährt wird. Das Anfangsgehalt ist
niedriger in der Nhcinprovinz, da in Westfalen ebenso wie im Staate die Landesbaumeistererst
nach 10 Jahren Landesbauinspektorenweiden.

Meine Herren! Auch die Landesbauinspektorenbeschweren im Wesentlichen sich nicht über
die Satze des Planes, sondern über ihre persönliche Einrangirung in den Plan.

Endlich liegt eine Petition der Straßcnmeister vor. Sie wollen Gleichstellung mit den
Staatsbahnmeistern I. Klasse im Gehalt. Meine Herren, das scheint durchaus ungerechtfertigt,
wenn man die Vorbildung der rheinischen Straßenmeister mit der der Staatsbahnmeister I. Klasse



102 41, RheinischerProuinziallandtag, 5. Sitzung am 6. Februar 1899.

vergleicht und das Maß ihrer Obliegenheiten, Gleichstehend sind thatsächlich nach den an sie
gestellten Anforderungen und nach ihrer Vorbildung die Straßenmeistcr II, Klasse in Westfalen;
und bei der Verglcichuugwerden Sie finden, daß dementsprechend das Gehalt normirt ist. Mit
den Straßcnmeistcrn I. Klasse in Westfalen können sich unsere Straßcnmeistcr deshalb nicht ver¬
gleichen, weil erstere Technikersind, die eine Fachschule besucht haben müssen.

Meine Herren! Ich komme zum zweiten Punkte der Vorlage, welcher die Einrangirnng
der älteren Beamten in den Besoldungsplan betrifft. Es ist ja richtig, daß keiner der Beamten
ein Recht auf diese Einrangirung hat und zwar deshalb nicht, weil er heute dasjenige Gehalt
bezieht, auf das er nach seinem Anstellungsuertragcauch allein Anspruchhat. Es ist auch richtig,
daß die Gehälter der Provinzialbeamtcn im Durchschnitthöher waren, als die der Staatsbeamten,
welche 189? aufgebessert worden sind.

Meine Herren! Es liegen aber die Verhältnisse in der Provinz wesentlich anders als im
Staate. Die Beamten des Staates sind bezüglich ihres Bildungsganges und ihrer Anstellung in
feste Vorschrifteneingeengt. Der Eintritt in den Staatsdienst erfolgt ferner meistens sofort nach
beendeter Vorbildung und daher wird auch in einem gewissen Lebensalter und Stadium der Aus¬
bildung eine bestimmte Stellung als Staatsbeamter erreicht. Wesentlich anders in der Provinz.
Dort mußten sich erst mit der Zeit und mit den stets anwachsendenAufgaben der Provinz die
Verhältnisseentwickeln.Diese neue» Aufgaben und die Plötzlichkeit des Bedarfs zwangen zur Ueber¬
nahme und Anstellung von Beamten ohne Rücksicht darauf, welche frühere Stellung sie bekleideten,
welche Ausbildung sie genossen hatten und in welchem Lebensalter sie in den Provinzialdienst ein¬
traten. So kommt es, daß ein Theil der Beamten früher in Stellungen gekommen ist, die sonst
nur ältere Beamten erreichen,ein Theil unuerhältnißmäßig lange Diätar blieb. Wenn daher der
Staat fingiren konnte, daß seine z, Zt. des Erlasses des Gesetzes im Dienst befindlichen Beamten
das neu normirte Gehalt vom Tage ihrer Anstellung an bezogen hätten, so ist eine gleiche Fiction
für die Beamten der Provinz ausgeschlossen. Sie würde zur Folge 'haben, daß die außergewöhn¬
lich früh Angestellten ein Gehalt beziehen, das sie nach Bildungsgang, Anstellungsvertrag und
Billigkeit nicht beanspruchen können, und daß Beamte, deren Anfangsgehalt höher bemessen werden
mußte, bcnachthciligtwerden, da sie nicht in demselben Maße aufrücken. Wenn daher auch von
einer Iurückrechnung der Bcsoldungssätzcauf den Zeitpunkt der Anstellung der Prouinzialbcamten
abgesehen werden muß, so erscheint es doch billig, die älteren Beamten an den Vortheilen des
neuen Bcsolduugsplancs thcilnehmen zu lassen. Ohne eine solche Einrangirung würden für diese
Beamten die Vortheile des Besoldungsplanes illusorisch sein.

Meine Herren! Ueber die Art der Einrangirung sind zahlreiche Berechnungenangestellt
worden, und man ist dazu gekommen, als besten Ausweg deu anzusehen,daß eine einmalige höhere
Gehaltssteigerungbei solchen Beamten eintritt, deren Gehalts- nnd Steigesatz nach dem Vesoldungs-
plan erhöht worden ist und deren Besoldung, wie damit anerkannt, der Erhöhnng auch bedürfte.
Diese Gehaltsstcigcrung soll iu der Weise ciutrcteu, daß Beamte, die am 1. April 1899 in ihrer
jetzigen oder ähnlicher Stellung fünf Jahre sich schon befinden, mit diesem Zeitpunkt um den
doppelten Betrag der Anfangssteigesätzc ihrer Gehaltstlasseaufrücken, also zwei Stcigcsätze mehr erhalten.

Meine Herren! Die Folgen dieses Aufbesseruugsmodussind seitens der Centralstclle in
einer Tabelle zusammengestelltworden, welche die Kommissioneingesehen hat, wobei sie sich davon
überzeugte, daß die Beamte» dann sämmtlich höher als die staatlichen Gcrichtsbcamtcn und fast
gleich den staatlichen Verwaltungsbeamten stehen, obgleich die Provinzialbeamtcn nicht immer die
entsprechende Vorbildung für die Stellung haben, in der sie sich heute befinden. So finden Sie



41. RheinischerProuinziallandtag, 5. Sitzung am 6, Februar 1899. 1N3

in den Tabellen zahlreiche Beamten, die früher Kanzlisten waren, heute in Sekretärstcllen, und
jeder Eingeweihtewird mir zugeben, daß ein derartiges Aufsteigenfür einen Staatsbeamten jeden¬
falls zur Seltenheit gehören würde.

Meine Herren! Wenn für die große Masse der Beamten ein Mittel an die Hand gegeben
werden konnte, in den neuen Besoldungsplan einzurücken,so war eine Anwendung dieses Mittels
auf zwei Kategorien von Beamten unmöglich,nämlich auf die Landcsbauinspcktorcnund die Tanb-
stnmmeulehrer. Meine Herren! Die Gründe dafür, daß eine Ausnahme für diese beiden Beamten-
kategorien zu machen ist, liegen zunächst darin, daß beide Beamtenkategorien eine bestimmte
Vorbildung genossen haben und nur die Zeit ihres Eintritts in den Provinzialdienst eine verschiedene
war. Ferner mnßtc eine bedeutendereErhöhung für beide Kategorien eintreten behufs Gleichstelluug
der Landcsbaninspektoreumit den Staatsbeamten und der Taubstummenlehrer mit ihren Kollegen
in anderen Provinzen.

Was zunächst die Lnudcsbauinspektorcnbetrifft, so möchte ich vorweg bemerken,daß es
keine Gleichstellungmit den Staatsbeamten sein würde, wenn die Landcsbauinspcttorenbeanspruchten,
weil sie so und so lange im Dienst als Landcsbauinspektorenseien, müßten sie dasselbe Gehalt
erhalten, wie die KreisbauiuspcktorengleichenDicustaltcrs, Denn, meine Herren, wie schon er¬
wähnt, wird der Rcgicrungsbaumeistcr erst uach 10 Jahren Kreisbaninspektor, wogegen der
Regicruugsbllumeister, der in den Provinzialdienst übertritt, nach ganz kurzer Zeit Landcsbcm-
inspektor wird; mit anderen Worten: nicht der gleichaltrige Bauinspektor giebt den Anhalt, sondern
der gleichaltrigeRcgicrungsbaumeistcr,

Meine Herren! Ich bitte Sie nun, zu den Vorschlägendes Provinzialausschusseszu ver¬
gleiche» die Drucksache Nr. 42, wo sie eine Zusammcnstclluugder Gehälter finden, die den Landes-
bauiuspektoreununmehr gewahrt werden sollen. Nach Spalte 7 dieser Zusammenstellung finden
Sie, daß eine Aufbesserungum 600, 800, 1000, 950, 900, 1050, 650, 600 und 300 Mark
eintritt, je nach dem Alter der betreffenden Beamten. Sie finden ferner, daß nach ihren nnn°
mchrigen Gehaltssätzendie sämmtlichen Baninspckturcnzum Theil erheblich besser stehcu als gleich¬
altrige Regierungsbaumeistcr,die heute in der staatlichenallgemeinen Bcuwcrwaltung sind, und um
ein geringes besser auch als Baumeister, die in der Eiscubahnvcrwaltungheute Bauinspcktorensind.

Meine Herren! Was die Taubstummculchrcr betrifft, so verlangen diese, daß die Sätze
des Besuldungsplcmcsrückwärts auf den Tag der Anstellung angewendetwerden, Sie verlangen
also dasselbe, was der Staat bei der Aufbesserung der Gehälter für seine Beamte gethan hat.
Meine Herren! Das ist nicht durchführbar,uud zwar deshalb nicht, weil eine Reihe dieser Lehrer
erst spät in den Provinzialdienst übergetreten ist, und weil es sich im vorliegenden Falle weniger
um eine Geldfrage als um ein Prinzip handelt. Ich habe bereits erwähnt, daß die Gewährung
von Altcrszulagcnund das Aufsteigen innerhalb des Besoldungplancsciues der wichtigsten Disziplinar-
mittcl der Provinzialvcrwaltung ist, auf das die Verwaltung in keiner Weife verzichten kann.
Während nun zunächst die Absicht bcstaud, die Taubstummcnlehrerebenfalls nm zwei Gehaltsklassen
in die Höhe rücken zu lassen, weicht ein späterer Vorschlag des Provinzialausschussesdavon ab;
in Drucksache Nr. 41 finden Sie eine Zusammenstellung der Vorschlüge,welche Gehälter in der
Rhcinprovinz den einzelnen Jahrgänge,: von Taubstummenlehrcrn gegeben werden sollen im Ver¬
gleich mit den Sätzen, wie sie in anderen Provinzen bestehen. Der thatsächliche Erfolg ist der,
daß ein Aufsteige,: nicht etwa um 400 Mark, wie nrsprünglichbeabsichtigt, stattfindet, sondern daß
diese 400 Mark das Minimum der Aufbesserungin seltenen Fällen sind; im Uebrigen beträgt das
Plus an Gehalt bedeutend mehr und zwar bis zu ??5 Mark. Meine Herren! Das ist doch bei
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einem bisherigen Gehalt von 1800—2700 Mark ein ganz Erhebliches; und wenn nun noch
geklagt wird, dann bestätigt das meines Erachtens die traurige Erfahrung, die auch bei der Aus¬
führung des Lchrerbcsoldungsgesctzcs vielfach gemachtworden ist, daß die Zufriedenheit über that¬
sächlich große Aufbesserungendurch die eingehendeUntersuchungin die Brüche ging, ob und daß
irgendwo und irgendwer noch etwas mehr bekommt, (Sehr richtig!) Ueber solche Untersuchungen
und darauf gestützte Klagen muß auch der Wohlwollendste zur Tagesorduung übergehen, zumal
wenn, wie hier, die Vcrglcichung mit anderen Provinzen zeigt, daß gegen sie die Rheinprovinz
anch in der Besoldung der Taubstummcnlchrcr nicht zurücksteht. (Sehr richtig!)

Meine Herren! Das finanzielle Ergebniß ist das, daß 110000 Mark für die Beamten
der Centralstcllc, der Provinzialanftaltcn und der Straßcuvcrwaltung mehr angefordert werden;
ferner 41 500 Mark für Beamte, die aus besoudcrcn Etats besoldet werden, also landwirtschaftliche
Bcrufsgeuosscnschaft,Alters- und Invaliditätsuersicherungsanstalt, Landcsbcmkund Feuer-Societät,
zusammen 151500 Mark, Meine Herren! Das bedeutet eine Verbesserungfür 665 Beamte der
Rhcinvrovinz um 11,s°/o.

Der dritte Punkt der Vorlage betrifft die Frage, ob die neueu Gehälter nachzuzahlen
sind für die Vergangenheit Nach der Vorlage soll die Vesolduugsorduung in Kraft treten am
1. April 1899; das Staatsgcsctz, welches den Beamten die Aufbesserungbrachte, ist in Kraft seit
dem 1. April 189?, also 2 Jahre früher. Es ist nun allerdings richtig, daß die Beamten leinen
Anspruch auf Gehaltsaufbesserung überhaupt haben, und daher erst recht nicht darauf, daß diese
Gehaltsaufbesserung mit demselbenZeitpunkt eintritt wie im Staat. Es ist auch richtig, daß der
größte Theil der Prouinzialbcamtm bisher überhaupt nicht ungünstig, und nicht so »»günstig
gestellt war wie die Staatsbeamten; und richtig ist endlich,daß die Nachzahlung eine nachträgliche
Belastung des Etats zur Folge haben würde.

Meine Herren! Wem, Sie aber bedenken, daß der Landtag seit 189? nicht mehr
zusammenberufen gewesen ist, und daß der Landtag, wenn er früher zusammengetreten wäre,
wohl unzweifelhaft beschlossen hätte, die Gehälter nach dem Vorgehen des Staates aufzubessern,
so werden Sie mit der Kommissionzu der Ansicht gelange», daß es der Billigkeit entspricht, die
Gehälter nachzuzahlenfür die Zeit vom 1. April 1898 an, also für das Etatsjahr, in dem wir
uns noch befinden.

Meine Herren! Daraus ist der Beschluß der Kommissionhcrvorgegange»: Der Provinzial¬
landtag wolle den Provinzialausschuh ermächtigen — Sie finden das in Drucksache Nr. 86 unter
IV — die auf Grund der neuen Besoldungsuorlage vom I. April 1899 ab eintretenden Gehalts¬
erhöhungenfür das Etatsjahr vom 1. April 1898 bis 31. März 1899 unter folgendenBedingungen
aus den Mehreinnahmen an Provinzialabgaben b,zw. eigenen Einnahmen der Institute nachzahle»
zu lassen, »ämlich: u. s. w.

Meine Herren! Finanziell würde ein derartiger Beschluß bedeuten, daß 70 000 Mark
Seitens der Provinz aufgebracht werden müssen, die aus den Ersparnissen, aus dem Mehr der
Umlage gegen die Ausgabe zu decken Ihnen vorgeschlagenwird.

Meine Herren! Es liegt mir zum Schlüsse ob, meinein Referate über die Vorlage des
Provinzialausschussesnoch Folgendes hinzuzufügen.

Keiner, auch Ihre Kommission nicht, wird den Beamten das Recht bestreiken zu petitioniren,
und es genügt, die Behauptung der anonmnen Petition niedriger zu hängen, daß die Peteuten
deshalb anonym bleiben muhten, weil der Herr Landeshauptmann ihnen zu petitioniren verboten
hätte. (Ruf: Aha!)
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Meine Herren! Was die Art der Petitiouirung betrifft, fo haben die Petenten nach dem
sogenanntenErfahrungssatz gehandelt, daß artige Kinder nicht schreien,aber auch nichts bekommen.
Man kann füglich bezweifeln, ob das Schreien überhaupt nöthig gewesen ist. Denn die Rhein-
Provinz mnßte und wollte so früh dein Beispiel des Staates folgen, der auch die Anregung für
die anderen Konnnunalvnbände gegeben hat, wie nach Lage der Sache möglich. Als ganz
ungehörig muß aber die Agitation und der Ton der Vittfchrift der Taubstummenlehrer gerügt
werden. sZustimmung und lebhafter Beifall!)

Nach den Worten ihrer Petition ist es demüthigend, bitten zu müssen. Die Besorgnis;
vor einer Demüthigung scheint eine so tiefgehendegewesen zu sein, daß an die Stelle der Bitte
die Forderung gesetzt (Heiterkeit!) nnd mit entsprechendkräftigen Ausdrücke!, wie Degradiruug zu
Tm>bstummc»lchrernII. Klasse verfochten worden ist.

Wie ungehörig die Geltendmachnugvon Ansprüchender Beamten durch die Presse ist,
deren Artikel in farbiger Umrahmung einzelnen Abgeordneten zugegangensind, hat schon der Herr
Abgeordnete Fritzen, wie ich glaube, unter allgemeiner Zustimmung des hohen Hauses hervor¬
gehoben,und über die anonymePetition und die darin enthalteneVerdächtigungdes Herrn Landes¬
hauptmanns habe ich schon vorhin gesprochen. Meine Herren! Das Interesse der Disciplin steht
im direkten Widerspruchmit einer solchen Art der Ausübung des Petitionsrechtes. Sie verdient
eine unzweifelhafteZurückweisung,uud daher bittet die Kommissionden hohen Landtag, er wolle
seiner Mißbilligung Ausdruck geben über die Art und Weise, wie die Taubstummenlchrer ihr
Pctitiunsrccht ausgeübt haben, sowie über die betriebene Agitation und den Don in den Aus¬
führungen der Petition, (Lebhafter Beifall.)

Meine Herren! Ich schließe damit: es ist nicht möglich, es allen recht zu machen. Aber
Gerechtigkeit,gepaart mit Wohlwollen, haben den Vorschlägendes Prouinzialausschusscsund den
Beschlüsse» Ihrer Kommission,welche sich diesen Vorschlägenim Wesentlichen angeschlossen hat, die
Richtschnurgegeben. Um so dringender ist zn hoffen nnd zu erwarte», daß bei deu Beamten der
Provinz in Einsicht nnd Anerkennungdessen diejenigeZufricdcuhcit wieder Einkehr halte, welche
eine freudige und gewissenhafte Erfüllung ihrer Dienstobliegenheitengewährleistet.

Sollte sich aber diese Erwartung nicht erfüllen, nnd sollten, wie die Herren Taubstummen¬
lchrer in ihrer ncuesteu Petition drohend in Aussicht stellen, die Klagen nicht verstummen, dann
könnte nur empfohlen werden, von dem Papicrkorb einen ausgiebigenGebrauch zu machen, (Beifall
und Heiterkeit!)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eröffne die Diskussion über die Vorschläge des
Prouinzalausschnsscsnnd über die Vorschlägeder Fachtummissiou, — Es meldet sich Niemand zum
Wort, dann schließe ich dieselbe.

Dann würden Sie wohl zunächst die einzelnen Vorschlägeder Fachkommission behandeln.
(Zurufe: on dlc>o!)

Es wird gerufen: en dloe-Annahme. Hcißt das, die on d1o«-Annahmc der ganzen
Vorlage, fuwohl des Provinzialausfchnsfes als der Kommissto»? (Rufe: Jawohl!) Ich frage, ob
Widerspruch gegen die on dloo-Annahmc erfolgt? - Ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt,
und wiirdc alfo beides zur Abstimmung«n bloo stellen.

Ich bitte diejenigen,die dagegen sind, sich zu erheben. — Ich konstatire Einstimmigkeit
und die ganze Vorlage als angenommen.

Wir kommen nun zu Nr. 3:

14
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Antrag der Fachkommission 1^, zum Etat des Provinziallandtages, des
Provinzialausschusscs und der Provinzial-Ccntralverwaltuugsbchördc
für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Verichterstattterist Herr Abgeordneter von Groote, Ich ersuche ihn, seinen Vortrag zu halten.
BerichterstatterAbgeordnetervon Groote: Meine Herren! Ich werde mit einigen Worten

die Abweichungendes jetzigen Etats gegen den letzten Etat zu erläutern habcu. Sie finden
zunächst bei den Ennahmen bei Titel I „Erlös aus dem Verkauf der Verhandlungen des Provinzinl-
landtages" einen Mehrposten von 500 Mark, der berechnet ist nach dem Durchschnittder beiden
letzten Jahre; sodann bei Titel III und bei Titel IV Ansätze, die sich rein rechnnngsmäßigergeben,
das sind: „Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 3°/° der Einnahmen an Zinsen der Kapital-
bcständc der Pulizeistrafgelderfondsuud von den aufkommendenStrafgeldern" und unter Titel IV
„Verwaltungskostenbeitragin Höhe von 5°/o der Einnahme der Pferde- uud Riudvichucrficherungs-
fouds", Mehreinnahmen im Betrage von 560 Mark und 1351 Mark.

Unter Titel VII ist der angesetztePosten gleichfalls rechnungsmäßig gefunden. Die
Gesammtllusgllbenach diesem Etat beläuft sich auf 416 000 Mark; davon gehen ab die Einnahmen
im Etat mit 168 000 Mark. Es ist sonach ein Zuschuß erforderlichvon 2480U0 Mark. Hierzu
tritt der bereits vorgeseheneZuschuß zur Durchführung der Besoldungsvorlage, soweit es sich nm
Beamte der Centralverwaltung handelt, in der Höhe von 14 600 Mark, im Ganzen eine Summe
von 262 600 Mark.

Wir kommen zu den Ausgaben, Meine Herren! Unter Titel I ist eine Veränderung
nicht eingetreten, ebensowenigbei Titel II Nr 1. Bei 2 finden Sie eine Mindcrausgabc vou
100 Mark, die nach dem Durchschnittder beiden letzten Jahre berechnet ist. Unter Titel III
finden Sie bei Nr. 2 eine Erhöhung an den Gehältern u. s. w für die 4 Landcsräthc im Be¬
trage von 4800 Mark. Die Erhöhung ist lediglich begründet durch das Aufsteigen nach dem Bc-
suldungsplan. In derselben Weise sind Erhöhungen vorgesehenunter Titel III (ü „Laudcsober-
bauinspektoren" bei Nr. 3. Außerdem bei Nr. 4, 5 und ? lediglich begründet durch das Auf¬
steige,, nach dem Besoldungsplan. Unter Titel 8 ist eine Ermäßigung vorgesehen vou 750 Mark,
die dadurch begründet ist, daß ein Ncchnungsrevisorpcnsionirt ist, unter Nr. 9 eine Erhöhung, die
gerechtfertigt ist durch das Aufsteigennach dem Bcsoldungsplcm. Ganz in derselbenWeise verhält
es sich bei Nr. 10 und Nr. 11, ebenso bei Nr. 12 für 4 Registraturen. Hier ist jedoch auch ein
neuer Registratur Hinzugekummen,was begründet ist durch die Vermehrung der Geschäftslast.
Gleichfalls ist bei Nr. 13 die Erhöhung um 2000 Mark durch das Aufsteigennach dem Bcsol-
dungsplm, für 10 Sekrctarilltsllssistcnten uud außerdem durch das Hinzukommen eines neuen
Assistenten mit Rücksicht auf die erhöhte Geschäftslastbegründet.

Der Wohnungsgeldzuschußunter Nr. 14 ist gleichfallsmit einem Betrag von 864'Mark
gegen den früheren Etat erhöht! Das begründet sich durch die rein rechnungsmäßigeZusammen¬
stellung. Der Wohnungsgcldzuschußbeträgt 432 Mark für jeden Beamten, also für 2 Beamte,
die hinzugekommen sind, den betreffendenBetrag mehr.

Die Erhöhung unter Nr. 15 und 16 ist begründet durch den Bcsoldungsplan. Es
ist übrigens darauf hinzuweisen,daß die Erhöhung der Gehälter für 8 Kanzlistcn nm 2200 Mark
auf der anderen Seite auch wieder dadurch ausgeglichenwird, daß bei Titel IV Nr. 4 für die
Hülfscirbciterin der Kanzlei eine Minderausgcibevorgesehen ist.

Der Wohnungsgeldzuschußunter Nr. 1? ergiebt sich rechnungsmäßig. Es sind 432 Mark
mehr, weil ein Kanzleibeamtcr mehr angestellt ist. Unter Titel III Nr. 19, Gehälter für die
Boten ist eine Minderausgo.bevon 110 Mark, weil ein Bote pensionirt worden ist.
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Dann ist hier zum Schlüsse die Summe uou 14 600 Marl, wie bereits erwähnt, vorgesehen
zur Durchführung der Besoldungsvorlage.

Unter Titel IV sind die anderen personlichen Ausgaben aufgeführt, und Sie finden hier
Ermäßigungen bei den Positionen 1, 3 und 4, und zwar sind diese begründet durch das thatsächlich
verringerte Bedürfniß. Speziell ist bei Nr. 4 darauf hinzuweisen, daß die Ausgaben für die
Hülfsarbeiter in der Kanzlei sich dadurch ermäßigen, daß eine Kanzlisten-Stelle mehr in den Etat
eingesetzt worden ist, und außerdem auch der Gebrauch an Formularen zugenommenhat, wodurch
eine Verringerung der Kanzleiarbeiten eingetreten ist.

Bei Titel V unter den sächlichen Ausgaben finden Sie bei 21» eine Erhöhung um
18 Mark, Feuerversicherungenfür die Gebäude :c., die nach dem thatsächlichen Bedürfniß gerecht¬
fertigt ist. Unter 2 ä und o finden Sie korrespondircndeine Vermehrung respektive Verminderung
der Ausgaben um 1200 Mark. Für Schreibmaterialien und sonstige Büreaubedürfnisse sind
1200 Mark weniger angesetzt,dagegen die Druckkosten um 1200 Mark erhöht worden.

In demselbenTitel unter Nr. 2i finden Sie eine Ermäßigung von 400 Mark, unter
den drei folgenden Positionen K, 1, in eine Erhöhung. Alle diese Beträge ergeben sich nach dein
Durchschnittder beiden letzten Jahre.

Unter Position 2 n und o sind kleine Minderausgaben für Krankenversicherungen und sodann
für Hülfelcistung der Heizer im Botendienst usw., die durch das thatsächliche Bedürfniß gerecht¬
fertigt sind.

Nach dem Durchschnittberechnet ist die Minderausgabe bei Titel VI: Soustige Ausgaben,
Nr. 2, die nach den beiden letzten Etatsjahren sich ergiebt.

Die Gesammtausgabe, meine Herren, stellt sich hiernach auf 416 000 Mark, dazu kommt
der Betrag von 14 600 Mark für die Durchführung der Befoldungsordnnng, also eine Ausgabe
iu Summe vou 430 600 Mark, welchereine gleiche Einnahme gegenüber steht.

Die Fachkommission 1^ beantragt, daß der Etat unverändert angenommen werden möge.
VorsitzenderFürst zu Wied: Ich stelle den Antrag der Kommissionzur Diskussion.
Es meldet sich niemand zum Wort. — Dann schließe ich die Diskussion und bitte die¬

jenigen, welche gegen die Antrage der Kommissionsind, sich zu erheben.
Die Anträge sind einstimmigangenommen.
Nummer 4:

Antrag der Fachtommission IH, zum Etat zur Zahlung von Pensionen :c.
an Provinzialbcamtc und von Wittwen- und Wcnscngcldern sowie Unter¬
stützungen an deren Hinterbliebene für die Etatsjahre vom 1. April 1899
bis 31. März 1901 —,

ebenfalls Herr Abgeordnetervon Groote Berichterstatter. Ich bitte ihn, seinen Vortrug zu halten.
BerichterstatterAbgeordnetervon Groote: Meine Herren! In diesem Etat finden sich

zunächst bei den Einnahmen unter Titel I Nr. 1 und 2 Mehreinnahmen,die berechnet sind nach
dem Durchschnittder beiden letzten Jahre, unter Nr. 4 daselbst eine geringfügige Mindereinnahme;
es handelt sich da um die Beiträge der Direktoren der landwirtschaftlichen Wintcrfchulen zu dem
Pensionsfonds. Der zur Zeit zu zahlende Betrag von 1676 Mark setzt sich aus 4°/« der Dicnst-
cinkommen der pcnsionsbercchtigtangestelltenWinterschuldirektorenzusammen; dieser Betrag wird
nach Beschluß des landwirtschaftlichen Vereins für Rhcinpreußen von diesem aufgebracht.

Unter Titel II Nr. 1: Zuschußaus dem Haupt-Etat sind ??00 Mark mehr eingefetztals im
vorigen Etat. Meine Herren! Es ist ja bekannt, daß dieser Zufchuß berechnetwird mit 15«/«

14*
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der pcnsionsbcrechtigtcnDurchschnittseinkommensämmtlicher Bccnntenstcllen, Die Vermehrung ist
gerechtfertigt durch die Vermehrung ctatsmäßiger Stellen einzelner Vecnntenklassen. Im übrigen
ist darauf hinzuweisen, daß der Berechnungnoch die Dicnstcinkommcnnach dem jetzigen Bcsoldungs-
plauc zu Grunde gelegt sind, also noch nicht die nach dem neue» Besoldungsplanc eintretenden
Erhöhungen, Das schien aber deshalb am Platze zu sei», weil die Gehaltsaufbesserungenvoraussicht¬
lich iu der nächsten Etatsperiode nur einen geringen Einfluß auf den Pensions-Etat ausüben werden
und außerdem auch noch aus der letzten Etatsperiode ein erheblicher Bestand zur Verfügung steht.

Die folgenden Positionen 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sind alle in derselben Weise berechnet.
Ebenso verhält es sich bei den Positionen 8 und 9.

Bei Position 10: Zuschuß der Provinzialstrahenuerwaltung ist von diesem Grundsatze
insofern abgewichen worden, als nicht die 15°/<> in Ansatz gebracht sind. Während sich in Folge
der Reorganisation der Strahenaufsicht die Zahl der etatsmäßigen Stellen und damit der Zuschuß
verringert, steigern sich die zu zahlende» Pensionen. Unter Zugrundelegung der 15"/« würde sich
der Zuschuß auf rund 5? 600 Mark stellen, was aber nicht als ausreichcud erachtet werden konnte.
Es sind jetzt bereits über 83 000 Mark an Pensionen zu zahlen. Mit Rücksichtdarauf ist ein
Zuschuß von 70 000 Mark im Etat vorgesehenworden, und die Gesammteinnahme stellt sich auf
291 200 Mark,

Wir kommenzu den Ausgaben.
Meine Herren! Unter Titel I sind Pensionen und Wartegelder von Beamten aufgeführt.

Alle Aufätze bei diesem Titel sind nach den thatsächlichbestehendenund in den Bemerkung«?» im
einzelnen nachgewiesenenVerpflichtungenberechnet, und es wird daher wohl nicht nöthig sein,
daß ich im einzelne» eine Erläuterung gebe, insoweit Abänderuugen, sei es durch Erhöhung, sei
es durch Ermähiguug gegen den vorigen Etat eingetreten sind. Eine Ausnahme hiervon findet
sich nur unter Titel 16«, wo es sich um die Straßenaufsichtsbeamten handelt. Es sind an
99 pensiouirte Straßenanfsichtsbeamte im Ganzen 71 099 Mark Pension zu zahlen. Dazu sind
75 000 Mark gegen 80 000 Mark im vorigen Etat eingestellt worden mit Rücksicht darauf, daß sich
möglicher Weise iu der Etatsperiode ein Bedürfniß zur Erhöhung der zu zahlenden Pensionen
bezw. zur Bezahlung weiterer Pensionen herausstellen wird.

Unter Titel II sind die rcglcmcntsiuäßigenWittwen- und Waisengclderaufgeführt. Auch
hier sind in den Bemerkungen die Ausgaben ganz speziell erläutert. Die Ausgaben sind nur nach
oben hin abgerundet, weil sich im Laufe der Etatsperiode das Bedürfniß ergeben kann, daß
weitere Wittwen- und Waisengelder zu zahlen si»d.

Unter Titel III : Laufeude Unterstützungen an frühere Beamte und an Hinterbliebene
von Provinzialbeamten sind ebenfalls alle Veränderungen durch die thatsächlich besteheudeu Ver¬
pflichtungennachgewiesen,und ich kann wohl auch hier davon absehen, die einzelnen Positionen
noch zu erläutern.

Es bleiben dann unter Titel IV: Für weitere Pensionen, Wittwen- und Waisengelder,
sowie Unterstützungenund zur Abruuduug noch 1? ?91 Mark übrig, und es ergiebt sich somit
eine Gesammtausgabe in der Höhe von 291200 Mark, welche mit der gleichenEinnähn« balancirt.

Die Kommissionbeantragt, daß auch dieser Etat von Ihnen unverändert angenommen
werden möge.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich stelle den Antrag der Kommissionzur Diskussion.
Es meldet sich niemand zum Wort. — Dann schließe ich die Diskussion und bitte

diejenigen,die gegen den Antrag sind, sich zu erheben.— Der Antrag ist einstimmigangenommen.
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Punkt 5:
Antrag der Fachkommission 1^ zum Etat der Besoldungen und anderen
persönlichen Ausgaben für die bei der Invaliditäts- und Altersver¬
sicherungsanstalt „Rheinprovinz" beschäftigten Provinzialbcamten für
die Kalenderjahre vom 1, Januar 1899 bis 31, Dezember 1900,

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete de Greifs. Ich ersuche denselben, seinen
Vortrag zu halten.

Berichterstatter Abgeordneter de Greiff: Meine Herren! Ich möchte zu den drei Etats,
über die ich zu referiren habe, die generelleBemerkungvorausschicken, daß zu allen dreien nichts
wesentliches zu bemerken ist, daß die Gehälter sämmlich nach der alten Gehaltsordnung eingesetzt
sind, und daß in allen Etats eine bestimmte Summe vorbehalten ist zur Ausgleichungder Betrage,
die nöthig werden durch die Annahme der neuen Gehaltsordnung.

Der Etat der Besoldungenund anderer persönlicher Ausgaben für die bei der Invalididäts-
und Altcrsversicheruugsanstalt Rheinprovinz beschäftigtenProvinzialbcamten beruht auf einem
Vertrage zwischen der Provinzialverwaltung und der Versicherungsanstalt,welchenVertrag auf fünf
fernere Jahre zu verlängern der Pruvinzialausschnßja beantragt hat und wonach die Provinziell-
Verwaltung die Beamten für die Versicherungsanstaltzu stellen hat. Es hat in diesem Etat eine
ziemlich bedeutendeSteigerung der Ausgaben stattgefunden, die sich aber daranf begründet, daß
im Allgemeinendie Geschäfte eine große Zunahme erfahren haben, daß ferner normalmäßig eine
Reihe von Gehältern zu erhöhen war und daß die dankeuswerthcnBestrebungender Provinzial¬
verwaltung dahin gefühlt haben, eine große Anzahl von Stellen für Hülfsarbeiter zu unterdrücken
uud statt dessen die etatsmäßigcn Stellen zu vermehren.

Der Etat schließt ab in der Summe von 191300 Mark, weist also ein Mehr von
3? 700 Mark auf, unter denen 4?0tt Mark wegen der neueu Gehaltsordnung vorgesehensind.

Ich bitte im Namen der Fachkommission 1^, den Etat zu genehmigen.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich stelle den Antrag zur Disknssion. Es meldet sich

niemand zum Wort — so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. — Der Antrag ist einstimmig

angenommen.
Wir kommennun zu Nr. 6:

Antrag der Fachkommission IH, zum Etat der Vcrwaltungskosteu des
Genosscnschaftsuorstandes der Rheinischen landwirthschaftlichen Bernfs-
genossenschaft für die Kalenderjahre vom 1. Januar 1899 bis 31.
Dezember 1900.

Berichterstatter ist ebenfalls Herr Abgeordneter de Greiff. Ich ersuche ihn, seinen
Vortrug zu halten.

Berichterstatter Abgeordneter de Greiff: Meine Herren! Dieser Etat schließt ab in der
Summe von 105 450 Mark, das macht ein Mehr gegen die letzte Etatspcriodc von 15 150 Mark.
Er schließt den Vorbehalt von 1080 Mark für Einführung der neuen Gehaltsordnung ein.

Sonst habe ich über den Etat nichts zu bemerke» und empfehleihn zur Annahme.
VorsitzenderFürst zu Wird: Ich nehme an, wenn kein Widersprucherfolgt, daß auch

dieser Etat angenommenist, — Ich konstatire, daß kein Widersprucherfolgt, und erkläre ihn für
einstimmigangenommen.
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Nummer 7:
Antrag der Fachkommission 1^, zum Etat der Verwaltungskosten der
Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät für die Kalenderjahre vom 1, Januar
1899 bis 31. Dezember 1900.

Berichterstatterist ebenfalls Herr Abgeordneter de Greift. Ich ersuche ihn, seinen Vortrag zn halten.
Berichterstatter Abgeordneter de Greifs: Meine Herren! Auch dieser Etat giebt keinen

Anlaß zu besonderenBemerkungen. Er schließt ab in der Summe von 313 850 Mark, hat also
mehr 26 350 Mark erfordert einschließlich der Summe von 10 150 Mark für die Erhöhungen, die
die neue Gehaltsordnung vorschreibt. Ich bitte auch diesen Etat zu genehmigen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Wenn kein Widersprucherfolgt — und ich konstatire,daß
kein Widersprucherfolgt, — erkläre ich auch diesen Etat für genehmigt.

Wir kommen zu Nr. 8:
Antrag der Fachkommission 18 zu den Etats der Provinzial-Taubstummcn-
llnstalten zu Aachen, Brühl, Elberfeld, Essen, Kempen, Neuwied, Trier,
sowie über die Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung uud des Unter-
stützuugsfonds für entlassene Taubstumme für die Gtatsjahre vom I.April
1899 bis 31. März 1901.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Conze.
Ich ersuche den BerichterstatterHerrn AbgeordnetenConze, seinen Vortrag zu halten.
Berichterstatter Abgeordneter Conze: Meine Herren! Der Etat der Taubstummen-

Lehranstalten und der Wilhelm-Augusta-Stiftung bewegt sich in denselbenNormen wie in der
früheren Gtatspcriode uud giebt zu Bemerkungenkaum Anlaß; denn die eine Haupt-Position, die
eine Aenderung erfahren hat, die der Besoldungen, erklärt sich ja durch den bisher bestehenden
Besoldungsplan und den jetzt angenommenenneuen Besoldungsplan.

Die Position von 19 145 Mark in Titel I der Ausgabe ist deshalb als der Betrag der
Gehaltserhöhungen nach dem neuen Besoldungsplan besonders aufgeführt worden; die andere
Position, die eine erhebliche Aenderung aufweist, ist unter Titel III der Ausgabe für Beköstigung.
Es sind dort 6820 Mark weniger angesetzt,und diese Minderausgabe enthält zwei sehr interessante
Thatsachen, die ich hier vortragen möchte. Zum eisten Male seit Bestehen der Anstalten ist die
Zahl der Taubstummen heruntergegangen. Entsprechendder Zunahme der Bevölkerungum 2 Prozent
im Jahre hat sie bisher sich stets höher gestellt. In dein verflossenenJahre ist sie zum ersten
Male nicht allein gestiegen, sondern kleiner geworden. Es tritt das hervor, wenn man die Zahl
derjenigen schwachbefähigtenSchüler, die in Huttrop und Neuwied verpflegt werden, von der
Gesammtzahl abzieht. Wir haben in früheren Jahren diese schwachbegabtennicht in unseren
Anstalten haben können. Wir müssen sie also abziehen, um auf die Zahl zu kommen, die zu
vergleichenist mit der der vorhergehendenJahre. Wir haben jetzt 462 Schüler einschließlich 49
schwachbegabte,das gäbe also als vergleichbareZahl gegen die in, Vorjahre 413. Vor zwei
Jahren hatten wir in den Anstalten noch 436, wir haben also eine erheblicheVerminderung
anstatt der der Bcvölkerungsziffer entsprechendenZunahme — eine sehr erfreuliche Thatsache.
Diese Minderzahl wird noch erheblich wichtiger, wenn man berücksichtigt,daß jetzt, wie im
Verwaltungsbericht mitgetheilt ist, ein achtjähriger Schulkursus statt eines sechsjährigen eingeführt
ist. In dieser Maßregel marschirt die Nheinprovinz wieder an der Spitze unserer Provinzen.
Voraussichtlichwird der jetzt tagende Landtag ein Gesetz dekretiren, wonach auch für die nicht
vollsimügeuKinder, für Vlinde und Taubstumme der achtjährige Schulzwang eingeführt wird.



41. RheinischerProuinziallandtag, 5. Sitzung am 6. Februar 1899, 111

Das also, was das Gesetz demnächstverfügen wird, hat die Nheinprovinz jetzt schon freiwillig
übernommen.

Im übrigen ist zu den einzelnen Positionen der Etats — ich schließe mich hier der
Zusammenstellung auf Seite 101 an — auch bezüglich der Ausgaben der Wilhelm-Augusta-
Stiftung nichts Näheres zu bemerken; die Ausgaben sind ganz dieselben, wie in den früheren
Etatsperioden, die Gesammtstiftung von 50 000 Mark ist in gewohnter Weise verwendet worden.

Die Fachkommission IL schlägt Ihnen vor, die Etats unverändert anzunehmen.
VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! Wenn niemand sich zum Worte meldet

und niemand Widerspruch erhebt — ich konstatire, daß das nicht geschieht, — so erkläre ich auch
diese Etats für genehmigt.

Nummer 9:
Antrag der Fachkommission IL zu den Etats der Provinzial-Vlinden-
anstalten zu Düren und Neuwied für die Etatsjahre vom 1. April 1899
bis 31. März 1901.

Berichterstatter ist ebenfalls Herr Abgeordneter Conze,
Berichterstatter Abgeordneter Conze: Meine Herren! Der 39. Prouinziallandtag be¬

schloß die Errichtung einer zweiten Blindenanstalt und genehmigte die konfessionelle Scheidung der
in Düren vereinigten katholischen und evangelischen Blinden. Die damals beschlossenezweite Lehr¬
anstalt in Neuwied für die evangelischen Blinden ist baulich jetzt beinahe vollendet und kann im
Laufe des Frühlings in Benutzung genommen werden. In gewohnter Weise hat die Provinzial-
Verwaltung zum Guten das Schöne gefügt und ein Gebäude geschaffen, das stattlich und würdig
sich den vorhaudeueu Provinzialbcmten anreiht. Die neue Anstalt wird zunächst für 60 Zöglinge
Raum gewähren, aber leicht zur Aufnahme von 80 Zöglingen ausgedehnt werden können.

Durch den Beschluß im Jahre 1895 sind auch die Grundlinien der Verwaltung der
neuen Anstalt festgelegtworden. Der Provinzialausschuß schlug vor, die ökonomischeund erzieh¬
liche Leitung der Anstalt den KaiserswertherDiakonissenzu übertragen, die bereits die Pflege der
taubstummen Mädchen im Ottohausc übernommen hatten und zur vollen Zufriedenheit der Pro-
vinzialuerwaltnng besorgten. Es ist ja unbestreitbar, daß Fraueuhände besonders geschickt für
Kinderpflege und Erziehung sind und daß durch die Mitwirkung der Diakonissen eine vermehrte
Garantie für den christlichen Charakter der Erziehung gegeben war; und deshalb ist es begreiflich,
daß der damalige Gencralsuperintendcntder Rheinprovinz vi-, Bnnr das Anerbieten des Ncu-
wiedcr Fraucnvereins und seiner thatkräftigenProtektorin Ihrer Hoheit der Frau Fürstin Mutter
zu Wied, durch die Diakouissendes angrenzendenOttohanscs die Pflege der Blinden in der neuen
Anstalt besorgenzu lassen, aufs wärmste empfahl.

Der 39. Prouinziallandtag hat diesem Plan zugestimmt, die Provinzialuerwaltung hat
mit dem NeuwiedcrFrauenvcrcin einen Vertrag abgeschlossen, den Sie in Nr. 22 der Drucksachen
finden. Cr bildet die Grundlage und Voraussetzungdes Etats für Neuwied.

Die Provinzialverwaltuug hat aber bei ihrem Wohlwollen für die evangelischen Blinden
die nöthige Vorsicht nicht außer Acht gelassen. Es ist nicht zu verkennen,daß die Trennung der
Pädagogischenund ökonomischen Leitung auch Haken und Augen hat und daß dabei menschliche
Schwächenin Rechnung gezogenwerden müssen. Sie hat deshalb den Vertrag mit dem Frauen-
verein einstweilen nnr für ein Jahr abgefchlossen und einen in der Anstalt wohnendeu Direktor
nicht ernannt, sondern die pädagogifcheLeituug provisorischeinem der beiden Lehrer gegen eine
besondereVergütung von 1000 Mark übertragen uud fo mit weifer Vorsichtdie Möglichkeitver¬
mieden, dem einen oder anderen Theil gegenüberin eine Zwangslage zu kommen.
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Der FachkonimissionIL sind durch Herrn Landesrath Klausener die ausführlichsten
Mittheilungen über die innere Ausgestaltung der neuen Anstalt gegeben worden, aus denen ich
einige Punkte hervorhebe, da vielleicht der eine oder andere Abgeordnete in seiner Heimath darüber
uin Auskunft angegangen werden könnte. Der erste Punkt betrifft die Einrichtung einer Seiler¬
werkstatt Die künftige Belegung der Anstalt läßt sich noch nicht übersehen. Sie wird zunächst
40 bis 50 Köpfe betragen; noch weniger läßt sich errathen, welchen Verufszweigen sich die Schüler
später widmen werden. Die in Düren betriebene Seilerei ist sehr kostspielig; sie erfordert außer
der Seilerbahn einen Meister, dessen Gehalt allein 1410 Mark beträgt, er bekommt noch Wohnungs-
Entfchädigung von 300 Mark. Zur Zeit ist ein evangelischerSchüler darin beschäftigt; es ist
nun sehr zweifelhaft,ob in jetzigerZeit das Seilerhandwerk für Blinde empfehlenswerth ist und
die Zahl der ausgebildeten Seiler ist auch uerhaltnißmäßig gering, Sie finden im Bericht der
Provinzialuerwaltung für 1897, daß von 404 jetzt noch lebendenin Düren ausgebildeten Schülern
nur 16 das Seilerhandwcrk betreiben, während 78 als Bürstenmacher, 82 als Korbmacher,55 als
Flechtarbeiter ihr Brod verdienen. Die Kommission konnte es nur billigen, daß die Provinzial¬
uerwaltung zunächst von der Einrichtung einer Seilerbahn abgesehen hat. Ebenso steht es mit
der Aufstellung einer Kirchenorgcl, Die Aussichten eines evangelischen Organisten, der nur von
diesem Beruf leben soll, sind sehr gering, wesentlichgeringer wie die eines katholischen Organisten,
dessen Dienste täglich für die Messe in Anfpruchgenommenwerden, ich kann nicht angeben, wie die
Zahl der vorhandenen in Düren ausgebildeten Orgauisten sich auf beide Konfessionenvertheilt;
mir ist nur ein evangelischerOrganist bekannt. Die Gesammtzahl der seit Bestehen der Anstalt
ansgebildetcn 15 ist aber so gering, daß auch in diesem Falle die Kommission es den Verhältnissen
angemessenfand, wenn die Provinzialuerwaltung eine Orgel nicht aufstellen, sondern einstweilen
ein Harmonium anschaffen will.

Die Fachkommission IL hat sorgfältig alle Einzelheiten der Einrichtung, soweit sie von
denen der Düren'er Anstalt abweichen,erwogen, sich mit allen Maßnahmen einverstanden erklärt
und einstimmig anerkannt, daß die Provinzialuerwaltung hierbei mit dankenswertherFreigebigkeit,
weiser Vorsicht und angemessenerSparsamkeit zu Werke gegangen ist. Sie dürfen der Eröffnung
der Anstalt vertrauensvoll entgegensehen und hoffen, daß evangelische Eltern für ihre blinden
Kinder von der neuen Anstalt reichlichen Gebrauch machen mögen. (Beifall.)

Die Verschiedenheit des Ihnen vorgelegten Etats, der jetzt ein doppelter ist für Neuwied
und Düren, bringt es mit sich, daß auch ein ganz erheblicher Unterschied in den Gesammtausgabcn
ist. Die Ersparniß bei Düren beträgt, abgesehenvon den Veränderungen durch deu Vefoldungs-
plan, nur etwa 17 600 Mark und die Ausgabe für Neuwied über 36 000 Mark, su daß immer
noch eine Differenz von nahezu 19 000 Mark übrig bleibt, welche die Theilung der Anstalten
Neuwied und Düren mit sich gebracht hat. Es ist also zu Gunsten der jetzt vermehrte» Vlindcn-
pflege diefcr größere Aufwand gemacht worden und mit Dank zu begrüßen.

Für die einzelnen Positionen, glaube ich, darf ich Ihre Zeit nicht in Anspruch nehmen
und trage im Auftrage der I. Fachkommissiondarauf au, daß Sie die beiden Etats für Düren
und Neuwied unverändert annehmen wollen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es
meldet sich niemand zum Wort — dann schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. Ich tonstatire ein¬
stimmige Annahme.



41. RheinischerProvinziallandtag, 5. Sitzung am 6. Februar 1899. 113

Nummer 10:
Antrag der Fachkommission IIL zum Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt
zu Brauweiler für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901,

Herr AbgeordneterDestr^e ist Berichterstatterund ich ersuche ihn, seinen Vortrag zu halten.
Berichterstatter Abgeordneter Destree: Der Etat der Arbeitsanstalt Brauweiler schließt

in Einnahme und Ausgabe mit 336 200 Mark ab und zeigt eine Almahme um 7100 Mark. Eine
Verminderung der Einnahmen um 33 250 Mark finden Sie bei dem Arbeitsbetrieb, dessen Ertrag
in Folge der Verminderung der Belegschaft naturgemäß sinken mußte. Dieses Sinken der
Belegschaftist aber nicht etwa die Folge einer Besserung der Vagabunden, sondern die Folge
davon, daß die Amtsgerichte uns so wenig überweisen. In Folge dieses Umstandes und
unter Berücksichtigungsonstiger Aenderungen erfordert die Anstalt einen höheren Zuschuß von
3? 200 Mark.

Die Fachkommission IIL empfiehlt Ihnen nach eingehender Berathung den Etat zur
unveränderten Annahme, so weit es sich nicht um die Vesoldungsverhältnisseder Beamten handelt.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es ist der Antrag auf Genehmigung gestellt. Wenn sich
niemand zum Wort meldet und kein Widerspruch erfolgt, erkläre ich auch diesen Antrag und
Etat für genehmigt.

Wir kommenzu Nummer 11:
Antrag der Fachkommission IIL zum Etat des Landarmenhauses zu
Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Ich bitte auch deu BerichterstatterHerrn AbgeordnetenDestrse seinen Vortrag zu halten,
Berichterstatter AbgeordneterDeströe: Der Etat des Landarmenhauses zeigt gegen den

vergangenen keine Veränderung.
Die Fachkommission IIL empfiehlt Ihnen daher auch diesen Etat zur unveränderten

Annahme, soweit es sich nicht um die Besoldung der Beamten handelt.
VorsitzenderFürst zu Wied: Wenn sich niemand zum Wort meldet und kein Wider¬

spruch erfolgt — ich konstatire, daß ein Widerspruch erfolgt, — erkläre ich auch diesen Etat für
genehmigt.

Nummer 12:
Antrag der Fachkommission III^. zum Etat für die Verwaltung und
Unterhaltung der Provinzialstraßen — nebst

Unter-Etat ^. über die Verwendung des Fonds für den Neubau von
Provinzialstraßen.

Unter'Etat L über die Verwendung des Eisenbahnfonds und
Unter-Etat 6 über die Verwendung des Fonds zur Unterstützung des

Gemeinde« und Kreiswegebaues
für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Dazu eine Nefolution, die von feiten der Fachkommission vorgeschlagenwird.
Referent ist Herr Abgeordneter von Veckerath.Ich bitte denselben, seinen Vortrag zu halten.
Berichterstatter Abgeordnetervon Veckerath: Meine Herren! Der Wegebau-Etat bildet

einen ganz besonders wichtigen Bestandtheil des Haupt-Etats, und Sie dürfen mir wohl gestatten,
Ihnen auf Grund der Koinmissionsverhandlungeneinige Punkte besonders hervorzuheben, welche
dort zur Eröterung gekommen sind. Wie Ihnen die Drucksache72 besagt, hat die Kommission
III ^ beschlossen:

11.
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„Der Provinziallandtag wolle den Vorbezeichneten Etat unverändert annehmen, vor¬
behaltlich der Entscheidungüber den Bericht und die Antrage des Provinzialausschusseö,
betreffend die anderweite Regelung der Besoldungsverhältnisse der Beamten des
Provinzialverbandes."

Dieser Vorbehalt ist inzwischen durch die Ihnen gemachtenVorschlage und die darauf
ergangenen Beschlüsse hinfällig geworden.

Wenn Sie gütigst auf Seite 455 des Haupt-Etats nachsehenwollen, so bringt Ihnen
derselbe den Etat über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen für die beiden
Jahre vom 1. April 1899 bis zum 31. März 1901, und hierzu sind als besondereUnter-Etats
noch aufgeführt unter ^, L, 0 folche über die Verwendung des Fonds für Provinzialstraßen, über
die Verwendung des Eisendahnfonds und über die Verwendung des Fonds zur Unterstützungdes
Gemeinde- und Kreis-Wegebaus. Der Etat zerfällt in einen ordentlichenund einen außerordent¬
lichen und der erstere wiederum in Einnahmen und Ausgaben.

Die Einnahmen und Ausgaben balanciren in der erheblichen Summe von 5 456 000
Mark. Das bedeutet gegen den früheren Etat eine Erhöhung von 191150 Mark. Diese
wesentliche Erhöhung, meine Herren, beruht auf den Beschlüssen,die der letzte Provinziallandtag
gefaßt hat, und welche damals schon in der Voraussicht ergingen, daß infolge der starken Verkehrs¬
steigerung, infolge der Steigerung der Materialpreife und der Arbeitslöhne eine Summe von
mindestens 100 000 Mark zur Erhöhung in Aussicht genommen werden müsse.

Es hat sich aber herausgestellt, daß diese Summe noch nicht genügt, man hat sie auf
191 000 Mark erhöht.

Wenn Sie mir gestattenwollen, den Einnahme-Etat besonders zu behandeln, so ist daraus
nur das hervorzuheben, was vielleichtbei flüchtiger Einsicht auffallen möchte, daß eine Position
von 53 000 Mark in Wegfall gekommen ist auf Seite 461 Titel IV Nr. 4. Es ist das eine
Einnahme, betreffend 5 Dampfwalzen, welche seiner Zeit zur Kontrolle der Amortisation hier im
Etat erschien. Sie werden finden, daß korrespondirendmit dieser weggefallenenEinnahme von
53 000 Mark auf Seite 478 die Ausgabe der gleichenSumme in Fortfall gekommen ist. Die
Amortisation ist beendigt, und wir brauchen weitere Kontrolle nicht zu führen.

Zu dem Ausgabe-Etat möchte ich Sie bitten, die Uebersichtauf Seite 482 vorzunehmen.
Da werden Sie bei den einzelnen Titeln die vorgekommenenErhöhungen sehen. Es ist zunächst
bei den Kosten der allgemeinen Verwaltung eine Erhöhung von 52 790 Mark eingetreten. Diese
beruht auf den erhöhten Zuschüssen,die man im Unter-Etat ^ und L für den Neubau der
Provinzialstraßen und für die Verwendung des Eifenbahnfonds nöthig hatte. Es ist ja im
Einzelnen schon über das Kleinpflaster und die dadurch entstehenden Mehrkostenund im Uebrigen
auch über die Unterstützungder KleinbahnenVortrag gehalten worden, ich darf mich also weiterer
Bemerkungenenthalten.

Sie finden dann weiter eine erheblicheAusgabenvermehrung von 13 200 Mark bei
Titel III. Diese beruht auf den von Ihnen bereits befchlofsenen Besoldungserhöhungen,bezüglich
der Straßenmeister und Straßenaufseher. Dann finden Sie schließlichnoch in Titel IV eine
erhebliche Erhöhung von 83 950 Mark, welche aus der Erhaltung der Straßen und der Vermehrung
der Rentenzahlungen an diejenigen Städte, welche die Straßen in eigene Verwaltung übernommen
haben, resultirt.

Im Einzelnen dürfte ich mir gestatten, noch einige Bemerkungen zu machen. Es ist bei
Titel II der Ausgabe berücksichtigt worden, was von dem Herrn Abgerodneten Fritzen bei den



41. RheinischerProvinziallandtag, 5. Sitzung am 6. Februar 1899, 115

Verhandlungen des 40. Provmziallandtag.es beantragt wurde: die Verringerung der Landesbau-
infpektioncn, und Sie werden auf Seite 465 finden, daß bereits in Merzig und Cleve die Bau-
inspektionen aufgelöst sind. Daher kommt es auch, daß die Erhöhung der Gehälter der Landesbau-
infpektorendoch nicht zu einem erheblichen Plus im Etat geführt hat. Die betreffenden Unterbeamten
sind zu der Centralstelle eingezogenworden. Dadurch hat sich dieser Etat andererseits verringert.

Im Uebrigen wurde von der Kommission noch eine redaktionelle Aenderung für die
Aufstellung des künftigen Etats empfohlen, wenn Sie auf Seite 474 unter Titel III Nr, 10
gefälligst lesen wollen, wo steht: „Für Ausbildung von Anwärtern im Straßenmeisterdienste".

Es handelt sich hier um diätarische Besoldung dieser Leute, die später definitiv in den
Straßenmeisterdienst übernommen werden sollen, und man hat deshalb empfohlen, für künftig im
Etat zu sagen: „Für die diätarische Besoldung von Anwärtern im Straßenmeisterdienste".

Einem Antrage des Herrn AbgeordnetenFritzen in der vorigen Verhandlung, bei der
Wiedergabeder abgeschlossenenVerträge mit den Städten, welche die Straßen in eigene Verwaltung
übernehmen, dahingehend, daß die Kilometerzahlangeführt werden folle, ist auf Seite 47? des
diesmaligen Etatsheftes entsprochenworden.

Zu den Unter-Etats ^., L und (ü sind weitere Bemerkungennicht zu machen. Vielleicht
wird Ihnen daraus von Interesse sein — und das ist von dem betreffendenHerrn Referenten in
der Kommissionssitzungausführlich erörtert worden — daß die Annahme, die Vermehrung der
Kleinbahnen würde zur Entlastung der Straßenunterhaltung beitragen, sich als nicht zutreffend
erwiesen hat.

Ich habe numehr Namens der FachkommissionIII ^ noch einen weitern Bericht zu
erstatten. Sie finden in der Drucksache 72 feiner Folgendes:

„Im Anschlüssehieran" — nämlich an den Beschluß, den Etat zu genehmigen,—
„fand der Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Beckerathauf eine Resolution an den
Piovinzialausschußzur Einstellung höherer Geldmittel in den Unter-Etat (ü, betreffend
die Unterstützungdes Gemeinde- und Kreis-Wegebauesvom Etatsjahre 1901 ab, weil
der Fonds gegenwärtigzu niedrig bemessen erscheint, einstimmigeAnnahme."

Meine Herren! Die Verpflichtung der Provinz, den Kreis- und Gemeindewegebanzu
unterstützen, beruht ja auf deu Bestimmungen der Dotationsgesetze,und es fragt sich hier nur,
inwieweit die Provinz dieser Verpflichtungnachgekommen ist,

Sie finden auf Seite 497, daß, wie in früheren Jahren, der Fonds ^ — das ist näm¬
lich derjenige, der die Projekte bis zu 3000 Mark, also diejenigenvon untergeordneter und rein
lokaler Bedeutung betrifft - auf 100 000 Mark, der Fonds L auf 250 000 Mark bemeffen ist.
Letzterer ist derjenigeFonds, welcher die größerenProjekte der kleineren Kommunciluerbändebetrifft,
deren Kosten über 3000 Mark hinausgehen.

Nach dem stenographischen Bericht der Sitzungen des 40. Rheinischen Provinziallcmdtages
hat damals schon der Herr Berichterstatter auf Grund eines Kommissionsbeschlusses die Ansicht
ausgesprochen, daß der Fonds dem Bedürfniß absolut nicht genüge, und daß die Kommissionvon der
Piovinzmlverwaltung erhoffe und erwarte, sie möge den Fonds verstärken.

Es ist damals schon seitens der Vertreter der Provinzialuerwaltung eine sympatischc
Aeußerung zu diesem Beschlussekundgegeben worden, und dieselbe ist auch diesmal in der Fach¬
kommission III H, wiederholt worden. Auch der Herr Landeshauptmann selbst hat Gelegenheit
genommen,in dieser Beziehung in einer Sitzung zu Coblenz seinerseitseine Erhöhung in Aussicht
zu stellen. Leider ist das in dem diesjährigen Etat noch nicht zum Ausdruck gekommen.

15*
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Ich möchte Sie bitten, zu vergleichen,wie hoch die Anträge sind, und wie gering dem
gegenüberdie Beihülfen, welche gewährt werden. Sie finden eine Zusammenstellungauf Seite 497.

Da werden Sie sehen, daß im Jahre 1895 zum Beispiel Beihülfen in Höhe von
722 000 Mark beantragt wurden, während nur 250 000 Mark zur Ausgabe kamen; 1896:
787 000 zu 354 000; 1897: 680 000 zu 310 000; 1898: 872 000 zu 384 000.

Man kann doch wohl billig annehmen, daß diese Anträge vollständig erörtert und auch
begründet sind. Ich will dankbar anerkennen, daß grade in dem südlichenTheil der Provinz,
nämlich in den Regierungsbezirken Coblenz und Trier, nach den von mir eingesehenenVer¬
wendungen die Beihülfen allerdings verhältnißmähig zahlreichergewährt worden sind, Aber das
Bedürfniß in diesen Gegenden ist auch durch die Nothlage der rein landwirthschaftlichenDistrikte
vollauf gerechtfertigt. Es wird deshalb einstimmig von der Kommission der Wunsch hier kund¬
gegeben, daß dieser Fonds wesentlich erhöht werden möge, und nur durch diese einstimmige
Beschlußfassunghat sich der Antragsteller von einem Initiativanträge abhalten lassen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! Ich eröffne über die Anträge der Fach¬
kommission,sowohl über die Anträge zum Etat als über die Resolution die Diskussion und
ertheile dem Herrn AbgeordnetenFritzen das Wort.

Abgeordneter Fritzen: Meine Herren! Ich habe gegen den Etat der Straßenbau¬
verwaltung keine Einwendungen zu erheben; im Gegentheil, ich bin damit vollständig einverstanden,
und bin namentlich darüber sehr befriedigt, daß manche Wünsche, die im vorigen Jahre hier
geäußert sind, volle Erfüllung gefuuden haben.

Zunächst bezieht sich das auf die Verminderung der Stellen der Bauinspektorcn. Wir
haben in diesem Etat bereits zwei Stellen weniger. Vielleichtwird es in Zukunft möglichsein,
noch die eine oder andere Stelle eingehen zu lassen, da immer mehr Provinzialstraßen, welche im
Bereiche der Städte liegen, zur Unterhaltung an diese Städte abgetreten werden.

Meine Herren! Ich wollte nur mit einigen Worten noch auf den Straßenreservefonds
zurückkommen, welcheruns ja im vorigen Jahre auch schon vielfach beschäftigt hat.

Es hat mich sehr gefreut, aus dem Verwaltungsbericht 1897/98 zu entnehmen,daß dieser
Reservefondswieder die Summe vou ruud 90000 Mark erreicht hat. Er war ja bekanntlichsehr
zusammengeschmolzen und war bis auf 20—30000 Mark zurückgegangen.

Nun aber, meine Herren, ist nach meiner Auffassungeine Reservefondsvon 90 000 Mark
für ein so großes Straßennetz, wie es die Provinz hat, noch viel zu wenig, und ich mochte es der
Verwaltung dringend ans Herz legen, alle Ersparnisse,welche sie in der Straßenverwaltung macht,
wie das ja in den letzten Jahren der Fall gewesenist, diesem Reservefonds zuzuführen. Wir
haben ja in den letzten Jahren sehr milde und sehr günstige Winter gehabt; aber wir haben doch
auch früher sehr verhängnißvolleWinter gehabt, in welchendurch Eisgang, durch Ucberschwemmung
und derartige Verheernngen an den Straßen verursacht sind, daß zuweilen in einem Posten
2—300000 Mark zur Wiederherstellungbewilligt werden mußten. Also ich meine, für ein so
großes, ausgedehntesStraßennetz, wie wir es haben, müßte doch immer darauf hingewirkt werden,
einen Reservefondsvon etwa 2—300000 Mark zu sammeln.

Meine Herren! Nun komme ich aber zu der Resolution, und da muß ich gestehen, daß
ich doch ganz erhebliche Bedenkengegen diese Resolution habe. Die Resolution fordert bekanntlich
den Provinzialausschuß auf, im Etat von 1901 eine Erhöhung derjenigenMittel vorzunehmen,welche
zur Unterstützungdes Kreis- und Gemeindewegebauesbestimmt sind. Meine Herren! Nun bin ich
weit davon entfernt, zu verkennen, welchen erheblichen Nutzen die Förderung des Kreis- und
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Kommunalwcgebaucshat. Ich habe selbst mehrere Jahre lang bei der Provinz dieses Dezernat
geführt und habe dabei zur Geniige keimen gelernt, von welcherWichtigkeites für eine Gemeinde
ist, wenn sie gut gebaute fahrbare Wege hat. Aber, meine Herren, man muß doch auch eine
gewisse Grenze festhalten. Die Summe, welche jetzt jährlich für diesen Zweck ausgeworfen ist, beträgt
bereits 350000 Mark, und, meine Herren, wenn Sie diese Summe auch auf eine Million Mark
erhöhen — Anträge werden Sie immer bis zur doppelten Höhe bekommen,und wenn man sagt,
wenn in einem Jahre Anträge von 7 — 800000 Mark vorliegen, so muß man annehmen, daß
diese Anträge anch begründet sind und daher die hier zur Disposition stehendeSumme zu niedrig
gegriffenist, so kann ich das nicht unterschreiben Denn, meine Herren, alle diejenigen, welche in
der Verwaltung gesessen haben, werden wissen - und darin werden mir auch die Herren Mit¬
glieder des ProvinzialcmsschussesRecht geben - es kommt eine so ungemessene Anzahl von un¬
begründeten Anträgen, daß man recht kräftig den Rothstift gebrauchenmuß, um diese zahlreichen,
unbegründeten Anträge zurückzuweisen.

Nun, meine Herren, darf man diese ganze Frage doch nicht ohne jeden Zusammenhang
mit der historischenEntwickelung erörtern. Als wir die Provinzialstraßen, überhaupt die ganze
Straßcnvcrwllltung und demgemäß mich die Verpflichtung, den Gemeindewegebauzu unterstützen,
vom Staate übernahmen, da war die Summe, welche der Staat für diesen Zweck ausgesetzt hatte,
ganz bedeutend niedriger. Mir ist die Summe heute nicht mehr gegenwärtig; aber ich glaube
nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage — der Herr Landeshauptmann wird es mir bestätigen —,
daß damals der Staat nicht den dritten Theil der Snmme gegeben hat, welche wir jetzt geben.
Die Summe ist seit mehreren Jahren beständig erhöht; sie ist in der ersten Zeit fast in jedem
Provinziallandtag verstärkt worden. Die jetzige Snmme von 350 000 Mark ist, wenn ich nicht
irre, vor 4 oder 6 Jahren vom Provinziallandtag festgestellt (Landeshauptmann Dr. Klein: Ja!)
und zwar unter sehr heftigem Widerspruch. Es sind damals sehr eingehendeDebatten darüber
geführt worden, und es war bei der Abstimmung eine sehr große Minorität schon gegen die jetzt
vorgesehene Summe von 350 000 Mark.

Also, meine Herren, ich meine, man muß doch derartige Fragen stets im Zusammenhang
mit der historischen Entwickelungzur Lösuug bringen.

Nun kommt aber noch hinzu, daß wir hente ja gar nicht wissen, welche Verhältnisse
1901 obwalten werden. Wer kann wissen, welche Bedürfnisseund welche finanziellen Verhältnisse
im Jahre 1901 vorliegen werden. Wenn wir im Jahre 190 l in so günstigenfinanziellen Ver¬
hältnissen sind, wie heute, dann habe ich nichts dagegen, wenn dann der Provinzialausschußeine
höhere Snmme für diefc Zwecke vorschlägtund der Landtag sie bewilligt. Aber wer weiß, ob wir
dann noch in den Verhältnissen sind, wer weiß, ob wir nicht dann vielleicht Schulden machen
müssen, nm den Etat im Gleichgewicht zu halten, und so scheint es mir doch sehr bedenklich, jetzt
schon für einen Zeitraum der über zwei Jahre hincmsliegt, zu bestimmen, welche Vorschlägeder
Provinzialausschuß zur Unterstützungdes Gemeindewegcbauesmachensoll.

Ich glaube, meine Herren, wir können diese Frage ganz gut dem Provinzialausschuß
überlassen. Wenn sich das Bedürfniß nach Erhöhung herausstellt und wenn die Mittel ohne
Schwierigkeit aufzubringen sind, dann wird der Provinzialausschuß ganz gewiß — ich weiß, daß
die Herren sowohl des Provinzicilausschusseswie der Verwaltung alle ein Herz für den Kreis-
und Gemeindewegebauhaben — dann werden die Herren ganz gewiß nicht unterlassen, dem
Provinziallandtnge pflichtmäßigdiejenigeSumme vorzuschlagen, welche nach ihrem Ermessennöthig
ist. Ich glaube nicht, daß es dazu eines Anstoßes bedarf, welcher in der jetzigen Resolution
seinen Ausdruckfindet.
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Dann aber, meine Herren, es hat doch alles seine Grenzen. Wir haben in diesem Provinzinl-
landtagc so unendlich viel für die Straßenvcrwaltung gethan, wir haben die Aufnahme einer
Anleihe von über 3 Millionen Mark beschlossen, die wir mit 3'/«»/<, verzinsen und mit 2"/«
amortisiren müssen — ausschließlich für die Straßeiwerwaltung. Also, meine Herren, es hat alles
seine Grenzen, und ich für mein Theil würde der Ansicht sein, daß wir auf diese Resolution in
der That verzichten können und daß diese Resolution wohl entbehrlichsein möchte. (Zustimmung
und Beifall.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Landeshauptmann hat das Wort.
Landeshauptmann Dr. Klein: Meine Herren! Ich möchte zunächst auf die Anregung

des Herren Flitzen hin mittheilen, daß der Staat für den Gemeindewegebaunur 125 000 Mark
jährlich ausgegebenhat, so daß die jetzt im Etat vorgesehene Summe beinahe das Dreifache der
damaligen staatlichenBewilligungen darstellt.

Wenn der Herr Referent auf eine Aeußerung Bezug genommenhat, welche ich in Coblenz
gemacht habe, so veranlaßt mich dies, näher auf die damalige Aeußerung einzugehen. Es fand in
Coblenz eine Versammlung der Landräthe des dortigen Bezirkes statt, in welcher die vom
Provinziallandtag kurz vorher erlassenen neuen Bestimmungenüber den Kommunalwegebaubesprochen
wurden. Bei dieser Gelegenheit habe ich hervorgehoben,daß der Hauptübelstand auf dem Gebiet
des Kommunalwegebcmesim Regierungsbezirk Coblenz darin beruhe, daß die dortigen kleinen
lcistungsunfähigenGemeinden weder die finanziellen noch die sonstigen Hülfsmittel besitzen, um ihr
Wegenetz ordentlich auszubauen und zu unterhalten. Alles was dort geschieht, ist mehr oder minder
Stückwerk,ist oberflächlich und es wird sehr viel Geld verplempert und unnütz verwendet. Wenn
wir im Süden der Provinz helfen wollen, dann kann dies nur auf der Basis geschehen, daß der
Kreis dort eintritt und die Wegebanfrage in die Hand nimmt, wie es in allen übrigen Provinzen
des Staats ja bereits der Fall ist. Im Anschlüsse hieran habe ich ausgeführt, daß die Vor¬
lage, welche der Provinziallandtag angenommen habe, dahin ziele, eine solche Mitwirkung
des Kreises für die Folge anzubahnen. Es soll die Beihülfe wesentlich davon abhängig werden,
daß der Kreisausschußnicht nur das Projekt gutheiße, sondern gleichzeitig auch eine Unterstützung
zu dessen Ausführung bewillige. Unsere Auffassung gehe dahin, daß ein Drittel der Kosten von
den Gemeinden getragen weiden müsse, während das zweite Drittel von dem Kreise und das
letzte Drittel von der Provinz zu übernehmen sein würde. Wenn zur Durchführung dieses Prinzips
eine Erhöhung des Kommunalwegcbaufondserforderlich sei, fo würde ich gern bereit sein, diese bei dem
Provinzialausschuß zu befürworten, und ich sei überzeugt, daß auch der Provinziallandtag einer
Erhöhung gern zustimmenwerde, wenn dadurch die in der Rheinprovinz noch fehlende Mitwirkung
des Kreises und damit eine grundsätzlicheBesserung auf dem Gebiete des Gemeindewegcbaucs
herbeigeführtwürde. Ich muß hier hinzufügen,daß im ganzen Norden der Provinz die Kommunal-
wegeverhälnissegut geordnet sind und daß hier diese Dreithcilung nicht erforderlich ist. Die
dortigen leistungsfähigen Gemeinden sind in der Lage, ihre Gemcindewegc gut ausbaue» und
unterhalten zu können, und sie verlangen hierzu von der Provinz niemals mehr wie ein Drittel,
sodaß wir dort nach den Kreisen nicht zu fragen brauchen. Aber im Süden der Provinz können
die Gemeinden in vielen Fällen nicht einmal ein Drittel der Kosten aufbringen, und da soll die
Provinz alles Uebrigc leisten, was offenbar nicht angeht. Leider sind bis jetzt nur einzelne Kreise
geneigt gewesen, auf die Bewilligung eines Drittels der Baukosten einzugehen, aber da, wo der
Kreis ein Drittel, und die Gemeinde ebenfalls ein Drittel bewilligt hat, haben wir stets zugestimmt
und aus unserem Fonds das letzte Drittel zugegeben. Hierzu hat unser Fonds bis jetzt durchaus
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zugereicht und liegt deshalb in meinen früheren Aeußerungenkein Anlaß vor, den fraglichen Fonds
zu erhöhen,da — wie ausgeführt— die Voraussetzung,unter welcher ich eine Erhöhung befürworten
wollte, bis jetzt nicht eingetreten ist. Abgesehenhiervon würde ich es an und für sich nur als
erwünscht bezeichnen können, wenn durch eine Erhöhung des Kommunalwegebaufondsder Verwal¬
tung die Möglichkeitgewahrt würde, den Gemeinden noch mehr entgegenzukommen, wie dies bisher
möglich war. Aber ich möchte doch bitten, den Ausführungen des Herrn Fritzen zu folgen und den
Provinzialausschuß in dieser Hinsichtnicht zu binden. Wir wissen ja nicht, wie wir im Jahre 1901
stehen. Wenn es möglichist, dann weiden wir gewiß gern der Erhöhung nähertreten. Wenn es
aber nicht möglich ist, dann müssenwir davon absehen und das Nothwendige dem Wünschens-
werthen vorangehen lassen. Eine Bindung des Provinzialausschusseswürde nur dann am Platze
sein, wenn wir der Sache unfreundlichentgegenstanden,aber das, meine Herren, ist nicht der Fall.

Dann möchte ich Sie, meine Herren, bitten, zu bedenken, was in der Rheinprovinz alles
für Kreis- und Gemeindewegebaugeschieht. Man darf nicht übersehen,daß die 350 00N Mark
des Gtatskreditesfür Gemcindewegebaunicht das Einzige darstellen,was wir für den Kommunalwegc-
bau leisten, sondern es kommt noch in Betracht, daß in hiesiger Provinz die sämmtlichen Bezirksstraßen,
welche den Kreisstraßen der übrigen Provinzen entsprechen,in einer Ausdehnung von 4600 Km
mit einem jährlichen Kostenaufwandevon rund 2 700 000 Mark auf Provinzialkostenunterhalten
werden, sodaß wir im Ganzen über 3 Millionen Mark für Kreis- und Kommunalwegebauin der
Rheinprooinz aufwenden.

In unserer NachbarprovinzWestfalen sind diese Verhältnisse in dem gleichzeitig mit uns tagenden
Landtage, wie Sie vielleicht aus den Zeitungen ersehen haben, zur Sprache gekommen,und ist
dort darauf hingewiesen worden, daß in der Rheinprovinz so große Aufwendungenfür den Kreis-
und Gemeindcwegebaugemacht weiden, während bis jetzt im westfälischen Etat nur 410 000 Mark
eingestellt waren, und es ist dort aus dem Provinziallandtag der Antrag gestellt worden, der
Provinzialausschuß möge 1'/» Millionen Mark mehr für den Kreis- und Gemeindewegebanein¬
stellen. Mit der Einstellungdieser Summe würde die Provinz Westfalenerst mit den Aufwendungen
der Rheinprovinz für diesen Zweck in ein Verhältniß treten.

Ich schließe, meine Herren, mit der Zusicherung, daß wir für den Kommunalwcgebau
thun werden, was wir nach Lage der Verhältnisse thun können. Aber ich bitte, uns nicht weiter
zu drängen und uns nicht für die Zukunft zu obligiren. (Beifall.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.
AbgeordneterBecker: Meine Herren! Ich kann mich den Ausführnngen des Herrn

Landeshauptmanns nur anschließen.
Wenn der Herr Berichterstatter gesagt hat, die Zahl der Anträge, die auf Unterstützung

eingehen,wäre so ungewöhnlichhoch, dann bezweifle ich das in keiner Weise. Aber er hat leider
vergessen anzugeben, wie viel Beiträge zu diesen Gemeindeanträgen die einzelnenKreise bereit
gewesen wären zu leisten. Da liegt der dunkele Punkt in der Frage.

Meine Herren! Bei aller Ueberzeugung davon, daß wir auch den Gemeindewegebau
in volle Ordnung bringen und in derselben erhalten müssen, bin ich doch der Auffassung, wir
kommen nicht zu einer gesunden Ordnung des Gemeindewegebaus, wenn die Kreise diese
Angelegenheitimmer von sich abweisen.

Die Kreise müssen sich mehr an dem Gemeindewegebaumit betheiligen, genau so gut in
der Rheinprovinz, wie in allen anderen Provinzen des preußischen Staates. Das allein giebt dex
Provinz eine Sicherheit bei der Beurtheilung des wirklich vorhandenen Bedürfnisses.
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Meine Herren! Wenn der Kreis nur begutachtendeintritt, aber nicht mit Zahlung leistet,
dann wird er sich kaum den Anträgen der Gemeinden gegenüber der Provinz entziehen können,
auch wenn sie noch so wenig begründet sind Wenn der Kreis aber aus seinen eigenen Mitteln
mitleisten muß, dann wird er unwillkürlicheine ganz andere gründlichePrüfung des Bedürfnisses
eintreten lassen, und darum kann eine Gesundung unseres Wegebauwesens nur eintreten, wenn
die Kreise in stärkerem Maße zum Gemeindewegebaubetheiligt werden, als das bisher der Fall
ist. Das ist nach meiner Auffassung der Krebsschaden,der hier vorliegt, und da der Herr Landes¬
hauptmann ausdrücklichbetont hat, daß der Fonds zur Zeit noch ausreicht, daß nicht dringende
Bedürfnissehaben zurückgestellt werden müssen, blos weil der Fonds nicht ausreichendwar, meine
ich, liegt kein Grund vor, um jetzt eine solche Resolution zu fassen

Meine Herren! Wenn in zwei Jahren der Provinzialausschuß in dem neuen Wegebau-
Etat Ihrem Wunsche nicht genügend entsprochen haben sollte, wenn Sie (zum Berichterstatter)
und die Herren, die jetzt diese Resolution vorgeschlagenhaben, glauben, daß mehr geschehen mutz
und das mit triftigen Gründen belegen — ja, meine Herren, dann hat der Landtag es in der
Hand, über den Beschluß des Provinzialausschusses und dessen Vorlage hinaus seinerseits die
Quote zu bemessen, die dann eingestelltwerden soll. Aber ich meine, jetzt schon, ohne daß ein
wirklichesBedürfniß nachgewiesenist, ohne daß die Sache eingehend verhandelt ist, eine solche
Resolution einzubringen und durch diese zu verlangen, daß wir ü, tout prix 1901 mehr Mittel
einstellen sollen, das geht doch wirklich über das Zulässige hinaus und entspricht nach meiner
Auffassung auch gar nicht der etatsmähigen Pflicht, welche dem Landtag mit dem Etatsrecht
obliegt, das heißt, immerhin etwas den Knopf auf dem Beutel zu halten, nicht blos Forderungen
zu stellen, sondern darauf zu halten, daß das wirkliche Bedürfniß nicht überschrittenwird.

Wie gesagt, ich bin in der Frage in vollem Umfange der Ueberzeugung, daß wir dem
Gemcindewcgcbauunbedingt die Mittel zuführen muffen, die er zu seiner Entwickelungbedarf.

Aber ich bcstrcitc,daß zur Zeit ein solches Mchrbedürfniß nachgewiesenist, und möchte
deshalb dem Herrn Antragstellerempfehlen,die Resolution nicht aufrechtzu erhalten.

VorsitzenderFürst zu Wird: Es hat sich Niemand mehr zum Wort gemeldet. — Dann
schließe ich die Diskussionund gebe dem Herrn Berichterstatterdas Schlußwort.

BerichterstatterAbgeordneter von Beckerath: Meine Herren! Verzeihen Sie, wenn ich
Ihre Aufmerksamkeit in der Frage noch in Anspruchnehme. Sie glauben nicht, wie wichtig für
uns im Süden der Provinz diese Frage ist, und deshalb muß ich noch auf dieselbe weiter eingehen.

Es wurde vorhin von einer historischenEntwickelung dieser Frage gesprochen,und da
darf ich mich wiederholt darauf berufen, daß das die Anschauung Ihrer vormalige» Kommission
gewesenist, die im Landtag vollständig Anklang gefunden hat, die nach dem mir vorliegenden
Protokoll gesagt hat: es ist wünschenswert!)schon im nächstenEtat diesen Fonds zu erhöhen —
Seite 171 des stenographischen Berichtes des 40. Prouinziallandtages. Ich glaube doch, daß die
Provinzialuerwaltung diesen Wunsch hätte vielleicht in Rücksicht ziehen können.

Ich will aber das nicht erörtern, ich will mich hier nicht beschweren, sondern ich habe
nur Namens der Kommissiondie Wünsche,die wir einhellig ausgesprochenhaben, Ihnen vorzu¬
bringen. Das werde ich ja ohne weiteres zugeben müssen, ich kann nicht übersehen, ob die
747 000 Mark, die da beantragt sind, auch alle voll inhaltlich begründet sind. Ich kann mich da
nur auf meine eigenen Erfahrungen stützen, und da behaupte ich, daß die von mir wiederholt in
den letzten 4 Jahren resultatlos eingebrachtenAnträge vollständig begründet waren. (Heiter¬
keit.) Es ist mir erst auf mehrfach wiederholteVorstellungen gelungen, in einem Falle eine Bei-
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hülfe zu bekommen. — Ja, meine Herren, bitte sehen Sie sich das doch einmal auf den einzelnen
Fall hin an. Was heißt das denn, 250000 Mark werden für die ganze große Rheinprovinz in
dem Fonds L ausgeworfen. — Ich scheide den Fonds H aus, weil der ja, wie gesagt, nur für
untergeordneteAnträge ist.

Wir haben ungefähr 70 Kreise in unserer Provinz. Wenn Sie also diese 250 000 Mark,
zu denen noch 5500 Mark Zinsen aus den rentbar angelegtenBeträgen fließen, durch ?0 dividiren
so finden Sie, daß auf jeden Kreis 3650 Mark entfallen. Meine Herren, in meinen, Kreise sind
106 Gemeinden. Sie können sich vorstellen,was das für einen Effekt hat, wenn wir 3650 Mark
bekommen. Ich würde sie ja mit Handkuß annehmen, wenn ich sie bekäme. Ich bekommesie
aber nicht, und das liegt eben daran, daß große Wcgeprojektegemachtwerden und unter den
14 Kreisen des RegierungsbezirksCublenz die ganze Summe, die überhaupt verfügbar ist, sich
auf 4 bis 5 Kreise vertheilt, und die bauen dann 3, 4 Jahre und immer fort, uud wir müßige
Zuschauer kommen zu nichts. Ich bin mir auch darüber nicht im Unklaren, daß, wenn wir den
Fonds meinetwegenum 100 000 Mark erhöhen,dann sofort die Verhältnisse sich günstiger gestalten.
Ich glaube aber, daß mit Rücksicht auf die allgemeineVermögenslageder Provinz die Kommission
nicht zu viel verlangt. Ich hatte zuerst noch den Antrag gestellt — das darf ich noch «fernen —
daß schon jetzt 100 000 Mark in den Etat eingestellt würden, und nur, ich möchte sagen, rein
aus Zweckmäßigkeitsgründcn,aus politischen Rücksichten habe ich den Antrag zurückgezogen,weil
ich dadurch auch die Vertreter des Niederrheins und der reichen Städte gewann, die mir vollständig
beistimmten,indem sie sagten, ja wir müssenden Wegebau auch bei euch mehr unterstützen,wir
haben es ja nicht so nöthig.

Ja, meine Herren, das, was der Herr Landeshauptmann ausführte, würde mir ja nun
auch sympatisch sein, wenn man sagte, es ist gut, die Gemeinde trägt >/g, der Kreis '/» und die
Provinz '/». Ich finde nnr, daß ein derartiger Gnmdsatz iu den von mir durchgesehenen
Zusammenstellungender Bewilligungen,die bisher geschahen, nicht zur Anerkennunggekommen ist,
uud ich glaube, daß das also pro tuwru gemeint ist. Ich habe wenigstens vergeblich nach einem
erkennbaren Vcrtheilungsprinzipgesucht, und kann ja allerdings hiernachnicht beurtheilen, auf Grund
welcher etwaigen allgemeinen Grundsätze die Verthcilung geschieht. Es giebt z. B, im Bezirk
Düsseldorf in den wenigsten Fällen einen Kreis, der überhaupt eine Beihülfe giebt, während in den
Bezirken Coblcnz und Trier die Kreise ganz erhebliche Aufwendungenmachen. Trotzdem findet
man, daß bei uns dutzendweiseAnträge ausgesetzt oder abgelehnt wurden, während große Summen
in anderen Kreisen bewilligt wurden, trotzdem sie keine Beihülfe geben. Ich sehe davon ab, ein
Urtheil darüber zu fällen. Aber wenn das pro tuwi-o so gemeint ist, dann würde ich meinem
Kreise, obgleich er mit Schulden überlastet ist, doch zureden, daß er diese Opfer bringt.

Der Hinweis auf Westfalen -- erlauben Sie mir, das zum Schluß zu sagen — gestattet
mir wohl, auf eine kürzlich dort verhandelte Sache zurückzukommen, wo beantragt wurde, mit
Rücksichtdarauf, daß die seitab belcgcnen, armen Gebirgskreise kein Interesse an dem Kanalbau
und keinen Nutzen davon haben könnten, möge man diesen auf der anderen Seite dadurch einen
Vortheil zuwenden,daß man ihnen für die Thalsperren besonders etwas herausgicbt. Meine Herren,
bitte, wenden Sie diesen Grundsatz anch hier an: Wenn wir Ihnen helfen, Kanäle zu bauen, so,
bitte, helfen Sie uns, Wege zu bauen. (Beifall!)

Vorsitzender Fürst zu Wicd: Meine Herren! Dieses Schlußwort des Herrn Referentenging
etwas über den Rahmen eines Schlußwortes hinaus (Heiterkeitund Zustimmung), und deswegen
eröffne ich wieder die Diskussion. (Landeshauptmann Dr. Klein: Ich bitte nms Wort!) — Herr
AbgeordneterLieven hat das Wort.

16
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Abgeordneter Lieven: Meine Herren! Ich möchte doch eine Bemerkung des Herrn
Referenten hier klar stellen. Der Herr Referent hat gesagt, im RegierungsbezirkDüsseldorf würden
von den Kreisen niemals Zuschüsse bezahlt. Das ist ja richtig und liegt in der Eigenthümlichkeit
eines Theiles der Kreise und Gemeinden. Unsere Gemeinden sind so leistungsfähig, daß sie die
Zuschüsse, die nöthig sind, bezahlen können. Aber wir haben darum durchaus nicht mehr von der
Provinz gezahlt erhalten, sondern das, was von der Provinz verlangt wird, zahlt die Gemeinde
und nicht der Kreis. Der Vortrag des Herrn Referenten könnte zu Irrthümern führen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Landeshauptmann hat das Wort.
Landeshauptmann Dr. Klein: Meine Herren! Ich kann nur bestätigen, was Herr

Lieven gesagt hat. Aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf wird stets nur ein Drittel beantragt
und es wird auch stets nur ein Drittel bewilligt.

Was nun die übrigen Theile der Provinz anlangt, so haben, wie bereits hervorgehoben,
in allen den Fällen, wo der Kreis sich zur Tragung eines Drittels der Kosten bereit erklärte und
die Gemeinden ebenfalls ein Drittel beitrugen, auch wir stets unser Drittel anstandslos gegeben.
Die Anträge, welche nicht berücksichtigt werden konnten, waren diejenigen, wo der Kreis nichts
oder so minimales leisten wollte, daß wir fast die ganze Last allein hätten übernehmen müssen,
was nicht angängig war.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es hat sich niemand mehr zum Wort gemeldet. —
Dann schließe ich die Diskussion und würde nun zunächstdie Anträge getrennt zur Abstimmung
bringen, da ein Widerspruch gegen die Resolution vorliegt.

Ich würde also zunächst den Antrag auf Genehmigung des Etats zur Abstimmung
bringen und bitte diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben. — Der Antrag ist
einstimmig angenommen.

Ich würde nunmehr zur Resolution der Fachkommission kommenund würde bitten, daß
diejenigen, die für die Resolution sind, sich erheben. (Geschieht.) — Das ist die Minorität.
Die Resolution ist gefallen.

Wir kommenzu Nr. 13:
Antrag der Fachkommission IIIL zum Etat für die Verwaltung der
landwirthschaftlichen Angelegenheiten — nebst Unteretat für die
Provinzial-Weinbauschule zu Trier — für die Etatsjahre vom
1. April 1899 bis 31. März 1901.

Referent ist der Herr AbgeordneteLimbourg.
BerichterstatterAbgeordneterLimbourg: Hochverehrte Herren! Die einzelnen Positionen

des Etats für die Verwaltung der landwirthschaftlichenAngelegenheitenwurden vom Vorsitzenden
Ihrer Kommissionvorgetragen. WesentlicheAbänderungen gegen die vorige Periode sind wenig
zu verzeichnen.

In der Einnahme hat sich uuter Nr. 4 ein Zinsgewinn aus dem Meliorationsfonds ein Plus
von 2000 Mark ergeben,dahingegen ist die Ausgabe sud 1 Seite 512 um 13 400 Mark für die
Errichtung von vier neuen Winterschulenund einer, nachträglichfür Waldbröl bewilligten, gewachsen.

Wie bekannt hat die Provinz laut Gesetz vom 8. Juli 1875 8 14 eine Dotation von
nur 12 000 Mark zur Unterhaltung niederer landwirthschaftlichenLehranstalten erhalten, wahrend
jetzt für 28 Winterschulen78 050 Mark erforderlichsind. Keine Ausgabe ist rentabler, als diese.
Die Schulen sind gut besucht, wirken durch Lehre und Beispiel nuf's Vortheilhafteste und tragen
sicherlich in Zukunft zur Linderung des landwirtschaftlichen Nothstandes bei.
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Aehnlich günstig liegen die Verhältnisse bei der Wcinbcmschulein Trier, Dieselbe ist
übermäßig besucht, die Resultate des Unterrichts und der Erziehung sind überraschende,daher kein
Wuuder, daß die Winzer von der Ahr und der Nahe ähnlicheSchulen für's Rothweingcbietin
Ahrweilcr und für den Weißwein in Krcuznach erstreben.

Der kleine Winzer unterliegt im Kampfe mit den Wcinfabrikantcn, welche mit Rosinen
nnd Korinthen Weine von 1? und 19 Pfennigen pro Liter herstellenuud im Kampfe mit Händlern,
welche mit Säuren, Wasser und Zucker ein angenehmes und gut bekömmliches Weinchenzu 40
bis 50 Pfg. liefern, das keine 30 Pfg. kostet und in den Gasthöfen zu 2 Mark verkauftwird!
(Heiterkeit)er wird gerade so geschädigt, wie der Landwirth durch den Import von argentinischem
Weizen und kalifornischem Getreide zu Grunde gerichtet wird, weil der Boden dort nichts kostet
und er keine Steuern zu zahlen hat, der Acker keines Düngers bedarf und die Fracht nach Europa
kaum 1 Mark pro 100 Kilo beträgt.

Der kleine Winzer muß genossenschaftlicherzogenweiden, er muß durch rationelle Kultur
und gute KellerbehandlungQualitätsweine produziren, die des MenschenHerz erfreuen und gute
Ginnahmen sichern.

Das sollen die Weinbauschulenin die Wege leiten, dieselben sind eine Nothwendigkeit
geworden,deshalb bittet die Fachkommission III L:

„Der Hohe Landtag möge die Etats pro 1899—1901 genehmigen."
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich stelle den Antrag der Fachkommission zur

Diskussion.— Es meldet sich niemand zum Wort Ich schließe die Diskussionund bringe den
Antrag zur Abstimmung, Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben.— Es erhebt
sich niemand; folglich ist der Antrag einstimmigangenommen.

Wir kommen zu Nummer 14:
Antrag der Fachkommission 1^ zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Verlängerung des mit der Invaliditäts- und
Altersversicherungsanstlllt „Rheinprouinz" wegen Gestellung von Beamten
zur Erledigung der Bureau-, Kassen-, Rechnungs-, Kanzlei- und Botcn-
geschäfte derselben abgeschlossenen Vertrages.

Referent ist Herr AbgeordneterIörissen. Ich ersuche ihn, sein Referat zu halten.
BerichterstatterAbgeordneterIörissen: Meine Herren! Es wird Ihnen nicht unbekannt

sein, daß das Gesetz über die Errichtung der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstaltenden
großen Kommunalverbänden die Ausführung dieses Gesetzes auferlegt hat. In Erfüllung dieser
Pflicht hat der hiesige Komnnmalvciband bereits im November 1890 mit der Invaliditäts- und
AltersversicherungsaustaltRheinprovinz einen Vertrag abgeschlossen, wonacher ihr zur Besorgungihrer
Geschäfte das nöthige Beamtenpcrsonal liefert. Den Vertrag hat das hohe Haus im Dezember
1890 auf 5 Jahre geuchmigt. Nach Ablauf des Vertrages ist er auf 5 weitere Jahre genehmigt
worden, die dann mit Dezember nächsten Jahres ablaufen würden Der Vertrag hat sich als
durchaus zweckmäßigerwiesen, und die Provinzialverwaltung wünscht, ihn zu erneuern. Die
Zustimmung des Provinziallllndtages dazu müßte schon jetzt erfolgen, da in der Zwischenzeit bis
zum Dezember 1900 eine Versammlung des Provinziallandtages ja nicht stattfindet.

Die Fachkommissionist dem Antrage des.Provinzialausschusses beigetretcn und em¬
pfiehlt Ihnen:

„Der Provinziallandtag wolle die Verlängerung des vorbezeichnetenVertrages auf
weitere 5 Jahre, das ist bis Ende Dezember 1905, genehmigen."

16*
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VorsitzenderFürst zu Wied: Ich stelle den Antrag auf Genehmigung des Vertrages
zur Diskussion, — Es meldet sich niemand zum Wort, Dann nehme ich an, daß der Vertrag, wenn
kein Widerspruch erfolgt — und ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, — genehmigt ist.

Nummer 15:
Antrag der Fachkommission IH. zum Bericht uud Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend den Antrag des Ausschusses der Invaliditäts-
und Altersversicherungsanstalt „Nheinprouinz" auf Genehmigung zur
hypothekarische» Belcihung von Grundstücken zum Zwecke der Erbauung
von Arbeiterwohnungen uud Lungenheilstätten über die Mündel¬
sicherheit hinaus bis zur Höhe von 10°/<i des Vermögens.

Ich bitte den Herrn Berichterstatter Iörissen, seinen Bericht zu erstatten.
Berichterstatter Abgeordneter Iörissen: Meine Herren! Am 1?. August 1898 hat

der Ausschuß der Versicherungsanstalt Rheinprovinz den Antrag an den Provinzialausschuß
gelangen lassen:

„Der Provinziallandtag der Nheinprouinz wolle zur hypothekarischenBelcihung von
Grundstückenzum Zwecke der Erbauung von Arbeiterwohnungenund Lungenheilstätten
über die Mündelsicherhcithinaus bis zur Gesammthöhe von 10"/» des Vermögens
die Genehmigung ertheilen".

Meine Herren! Die Verwaltung dieser Versicherungsanstaltenmuß sich nach den hierfür
gegebenen gesetzlichen Bestimmungenrichten. Es bestimmt der § 129 des Gesetzes vom 22. Juni 1889,
daß verfügbare Gelder der Versicherungsanstaltennach Maßgabe der Bestimmungen des § 76 des
Unfalluersicherungsgesetzesverzinslich anzulegen seien, und der betreffendeParagraph des Unfall¬
versicherungsgesetzes fordert für die Anlage solcher Ueberschüsse die Mündelsicherheit. Darunter
ist nun, was die Anlage in Hypotheken oder Grundschulden anbetrifft, gefordert, daß sie bei
ländlichen Grundstücken sich innerhalb der ersten zwei Dritttheile eines durch bestimmte Taxe zu
ermittelnden Werthes bewege, bei städtischen Grundstücken innerhalb der ersten Hälfte ihres Werthes,

Diesem 8 129 des Gesetzes ist aber nun für die Versicherungsanstalten,für die Verwaltung
und Belegung der Ueberfchüsfcder Versicherungsanstaltennoch ein weiterer Zusatz hinzugefügt,
der dahiu geht, daß auf Antrag einer Versicherungsanstaltdie betreffenden Kommunalucrbändc
widerruflichgestatten können,einen Theil des Anstaltsvcrmögensin anderen zinstragenden Papieren
als solchen, die gerade zu den mündelsichercngehören, oder aber auch in Gruudstückeuauzulcgcn.
Es darf alfo die Acquisition von Grundstücken zur Anlegung solcher Ueberschüsse erfolgen, und
es wird dann weiter bestimmt, mehr als der vierte Theil des Vermögens der einzelnen Versicherungs¬
anstalt darf in der Weise nicht angelegt werden. Aus diesem Umstände ist nun gefolgert worden,
daß, wenn man Grundstückeacquiriren kann, man dann auch sich in die Lage begebenkann, worin
man allenfalls ein Grundstück im Wege der Zwangsvollstreckungerwerben muß; daß man aber,
weil man es eben zu einem guten Preise erwirbt, dann auch über die Beleihung innerhalb der
mündelsicheren Grenze hinausgehen kann, und daß man allenfalls bis zu ^/4 des Werthes gehen
könne. Wenn man dann in der Subhastation, in der Zwangsvollstreckungein derartiges Grundstück
erwirbt, dann hat man es jedenfalls zu einem ganz angcmesfenen Preise erworben und ist in den
Grenzen dieser Zusatzbestimmungzu § 129 des Gesetzes vom 22. Juni 1889 geblieben.

Es ist nun, meine Herren, infolgedessenbereits seitens der Versicherungsanstaltenuud
auch seitens der VersicherungsanstaltRheinprovinz in der Weise verfahren worden, und Sie haben
bereits am 12. März 189? einem Antrage der Versicherungsanstalt Ihre Zustimmung ertheilt,
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bei Anlegung der verfügbaren Mittel der Invaliditäts- und Altcisvcrsicherungsanstaltzum Zwecke
der Förderung der Erbauung von Arbeitcrwohnungen eine über die Grenze der Mündelsicherheit
hinausgehende hypothekarische Beleihung zu bewilligen, und es sind damals 2 Millionen weiter
bewilligt worden, die zu drei Vierteln des Werthes des belichenenObjektes hypothekarisch beliehen
werden sollten. Früher war bereits eine Million bewilligt worden. Es macht das zusammen
drei Millionen Mark, und die sind denn bis zum 18. Juli 1898 bis auf 71 500 Mark rund zu
diesem Zwecke uud in dieser Weise beliehen worden.

Es hat sich nun inzwischen,meine Herren, ein weiterer Zweck herausgestellt, dem eine
derartige Begünstigung auch wohl zu Theil werden zu lassen, durchaus gerechtfertigterscheint; es
ist das die Errichtung von Heilstätten für unbemittelte Lungenkranke. Es braucht einer weiteren
Ausführung vor Ihnen, meine Herren, wohl nicht, wie sehr die Gemeinschädlichkeit dieser Krankheit
in der letzten Zeit anerkannt worden ist und wie die Krankheit namentlich in den Kreisen der
Arbeiterbevölkcrungaußerordentlich grassirt, daß aber auch die Ueberzeugung sich mehr und mehr
Raum verschaffthat, daß, wenn man dieser Krankheit in den ersten Stadien in zweckmäßiger Weise
entgegentritt, dann in sehr vielen Fällen eine Heilung ermöglichtwerden kann. Ueber die Zweck¬
mäßigkeit der Errichtung dieser Heilstätten ist also ein Zweifel nicht gegeben, und ebensowenig
darüber, daß auch die Förderung dieses Zweckes ebenso wie die der Erbauung von Arbeiter¬
wohnungen einer solchen Begünstigung theilhaftig zu werden verdient.

Da nun, meine Herren, die Provinzialverwaltung mit den Vermögensanlagen in dieser
Weise bisher recht günstige Erfahrungen gemacht hat, da Zinsrückstände oder Verluste bis jetzt
uoch nicht sich ergeben haben, so glaubt sie, daß diese guten Erfahrungen die Versicherungsanstalt
veranlassenmüßten, aus dem betretenen Wege weiter fortzuschreiten. Gleichwohl hat die Provinzial¬
verwaltung es dennoch für geboten erachtet, die Sache in einer noch vorsichtigeren Weise zu
behandeln, als das bisher geschehen war, und zwar wollte sie über die Mündelsicherheit hinaus
nur bis zu 66 ^/g °/„ der in gesetzmäßiger Weise ermitteltenTaxe der Grundstückedie Hypotheken
bewilligen, und sie wollte sie nicht von 10°/« des gesammten Vermögens der Versicherungsanstalt
bewilligen, sondern nur von 10«/« der angesammelten Kapitalien der Versicherungsanstalt, In
dieser Weise, meine Herren, dürfte denn auch die Provinz selbst, die allerdings die Garantie¬
verpflichtungfür die Vermögensverwaltung der Versicherungsanstaltgesetzlich zu übernehmen hat,
irgend eine Gefahr nicht laufen.

Was die gesetzlicheErlaubtheit dieser Art von hypothekarischer Bewilligung angeht, so ist
diese wohl außer Zweifel, und Zweifel, die sich in der letzten Zeit dadurch ergebenhaben, daß
einzelne Provinzialuerbände, so Vraudenburg und Westpreußen, Anstand genommen haben, bei
der hypothekarischen Bewilligung über die Mündelsicherheithinaus zu gehen, sind dadurch erledigt
worden daß einmal seitens der Herren Minister des Innern und für Handel und Gewerbe bereits
in früheren Fällen die Entscheidunggefällt worden ist, daß diese Auslegung des § 129 des Ver-
sicherungsgesctzcseine zutreffendesei, daß aber auch bei einer jetzt infolge dieses Verfahrens der
beiden genannten Provinzen stattgehabten Rückfrage beim Reichsuersicheruugsamtdieses wiederum
von neuen: die Versicherunghat ertheilen lassen, daß in Wirklichkeitdas Verfahren durchaus
gesetzlich keiuem Einwand unterworfen ist.

Meine Herren! Die Vermögenslage der VersicherungsanstaltRheinprovinz beziffertesich
«n 1. Januar 1898 auf ruud 59 660 000 Mark Die Belastung, welche der Versicherungsanstalt
durch zu zahlende Alters- und Invalidenrenten obliegt, würde sich am 1. Januar 1898 auf etwa
28 Millionen Mark stellen, und der verfügbare Uebcrschuß beträgt danach ungefähr 31 600 000 Mari.
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Die zehn Prozent, die hier vorgeschlagen werden, würden nicht ganz sechs Millionen betragen.
Nehmen Sie sechs Millionen an, dann geht doch aus einem Vergleichmit diesem großen Ueber¬
schuß, der sich voraussichtlichnoch jährlich um zehn Millionen erhöhen wird, hervor, daß hier
irgend ein Risiko seitens der Provinz nicht übernommen wird, wenn sie von der ihr, wie gesagt,
gesetzlich zustehendenBefugniß Gebrauch macht.

Ihre Fachkommissionhat sich dieser Ansicht ebenfalls angeschlossen und den Antrag des
Provinzialausschusseszu dem ihrigen gemacht:

„Der Provinziallandtag wolle nach dem Antrage des Provinzialausschusses die
Genehmigung zur hypothekarischen Velcihung von Grundstückenzum Zwecke der Er¬
bauung von Arbeiterwohnungenund Lungenheilstättenüber die Mündclsicherheithinaus
bis zu 662/g o/„ der Taxe und einer Gesammthöhe von 10 °/° der angesammelten
Kapitalien der Versicherungsanstaltertheilen."

VorsitzenderFürst zu Wied: Ueber diesen Antrag der Fachkommissioneröffne ich die
Diskussionund gebe dem Herrn Landeshauptmann das Wort.

Landeshauptmann Dr. Klein: Meine Herren! Ich möchte Ihnen den Antrag der Fach¬
kommission und des Provinzialausschusses,welchereine große sozialpolitischeBedeutung hat, auf
das Wärmste anempfehlen. Ich glaube, daß wir die richtigenWege gewählt haben. Der Antrag
geht dahin, daß 10 °/° der angesammeltenKapitalien für derartige gemeinnützige und wohlthätige
Zwecke verwendet werden sollen. In diesen 10 "/o haben wir auf der einen Seite den Schutz, daß
wir nicht zu ungemessenen Summen fortgerissen werden, was leichter der Fall sein kann, wenn eine
Million nach der andern für solche Zwecke bewilligt wird, als wenn wir — wie vorgeschlagen —
ein und alle Mal einen bestimmtenTheil des Vermögens, also 10 °/° für solche Zwecke festlegen.
Hinsichtlich der Verwendunghaben wir andererseitsdie Kauteln eingeführt,daß nur bis zu 66'/»°/o
der Taxe beliehen werden darf. Diese Kautel hat sich in der Praxis sehr bewährt. Bei allen
Anträgen, die an uns gekommen sind, ist auch nicht mehr verlangt worden. Das Uebrige haben
theils die Arbeiter selbst aufgebracht,theils gemeinnützigeBaugenossenschaften, so daß wir innerhalb
dieser Schranken vollständig fertig geworden sind und auch für die Zukunft glauben, auf das weit¬
gehendstedie Albeiterwohnungen unterstützenzu können. Dazu kommt nun ferner, meine Herren,
das Bestreben auf dem Gebiete der Lungenheilstätten. Auch diesem Bestreben sind wir wohl¬
wollend entgegen getreten, und wir werden uns freuen, wenn Sie der Versicherungsanstaltdie
Möglichkeit geben, den Bau von Lungenheilstätten mit den Mitteln der Anstalt ohne zu großes
Risiko unterstützenzu können.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es hat sich niemand mehr zum Wort gemeldet. — Dann
schließeich die Diskussion und bringe die Anträge zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die
gegen die Anträge sind, sich zu erheben. — Die Anträge sind einstimmig angenommen.

Meine Herren! Wir sind am Ende unserer Tagesordnung.
Zunächst, wie ich Ihnen schon in der letzten Sitzung gesagt habe, würde ich auf die

Tagesordnung der morgigen Sitzung die Wahlen setzen. Hierzu habe ich zu bemerken, daß ich
die Herren der verschiedenen Regierungsbezirkeersuchen möchte, sich jetzt gleich nach der Sitzung
zu Vorbesprechungen über die Wahlen zu versammeln.

Also, meine Herren, es handelt sich um folgende Wahlen:
Erstens: Wahl für die Oberersatzkommissionen.Zweitens: Wahl des Vorsitzendendes

Provinzialausschusses. Drittens: Ersatzwahlenfür den Provinzialausschuß und Wahl des stellver¬
tretenden Vorsitzenden. Viertens: Wahl des Landeshauptmanns. Fünftens: Wahl des Vor-
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sitzenden der Landesbank. Sechstens: Wahlen von Provinzialvertretern zur Rentenbank für die
Rheinprovinz und Westfalen in Münster.

Meine Herren! Ich ersuche Sie also, bis Morgen zu Anfang unserer Sitzung diese
Wahlen gütigst vorzubereiten,und würde Ihnen vorschlagen,daß Sie jetzt gleich nach der Sitzung
nach den Regierungsbezirkenzusammentreten.

Sind die Herren damit einverstanden? (Rufe: Jawohl!) — (Abgeordneter Becker: Ich
bitte einmal zur Geschäftsordnung ums Wort!)

AbgeordneterFriederichs: Ich gestatte mir, den Herrn Vorsitzendenzu bitten, jedem
Bezirk sein Berathungszimmer anzuweisen. Ich möchte für Düsseldorf das größte Zimmer —
Nr. XXII — erbitten.

Landeshauptmann Dr. Klein: Düsseldorf wird sich versammeln im Zimmer der Fach¬
kommission 1^. (AbgeordneterFriederichs: Ist das das Zimmer XXII, dann bin ich zufrieden!)
Das ist das Zimmer XXII; die Nummer steht an der Thür. Dann wird sich der Regierungsbezirk
Köln versammeln im Zimmer der KommissionII ^, das ist das Zimmer daneben. (Abgeordneter
Becker: Zur Geschäftsordnung!)

Abgeordneter Becker:Früher sind wirKölner im Provinzialausschuhzimmerzusammengetreten.
Landeshauptmann Dr. Klein: Sie können auch dort bleiben.
Abgeordneter Becker: Dann bitte ich die Herren vom Regierungsbezirk Köln, im

Provinzialausschußzimmersich zu versammeln.
AbgeordneterFriederichs: Die Abgeordneten des RegierungsbezirksDüsseldorf versammeln

sich also in Zimmer XXII.
Landeshauptmann Dr. Klein: Dann kommt Coblenz in das Zimmer, wo die Straßen¬

verwaltung getagt hat: III ^.. (Unruhe. Glocke des Vorsitzenden.)
VorsitzenderFürst zu Wieb: Ich bitte um etwas Ruhe. Sonst kann man nichts hören.
Landeshauptmann Dr. Klein: Trier kommt in das Zimmer der KommissionIL und

Aachen in das Zimmer der Kommission11^..
Also ich möchte wiederholen: Düsseldorf 1^., Köln im Sitzungssaal des Prooinzial-

ausschusses,Coblenz III ^, Trier I L und AachenII ^..
VorsitzenderFürst zu Wied: Ja, meine Herren, wir sind aber noch nicht fertig. —Bitte!
Meine Herren! Das wäre für die Wahlen. Ist hier noch etwas zu fragen oder sind

alle Abgeordnetenklar darüber. (Abgeordneter Freiherr von Genr-Schweppenburg: Ich
bitte ums Wort!) Zur GeschäftsordnungHerr AbgeordneterFreiherr von Geyr.

AbgeordneterFreiherr von Genr-Schweppenburg: Ich bitte die Herren aus dem
RegierungsbezirkAachen,im Zimmer II H. sich zu versammeln. — Jetzt? (Zurufe.) — Ja, ich
meine nach Beendigung der Sitzung,

VorsitzenderFürst zu Wied: Das ist erledigt? (Abgeordneter Freiherr von Geyr«
Schweppenburg: Das ist erledigt!)

Ja, meine Herren, ich habe nun noch die weiteren Nummern für die Tagesordnung von
morgen zu verlesen. Da möchte ich bemerken: Ich habe hier im Ganzen 1? Nummern stehen.
— Ich bitte um ein bischen Ruhe. — Nun weiß ich, daß außerdem noch für zwei Sitzungen
je 14 Nummern auf die Tagesordnung gesetzt werden können. Dann würden wir am Donnerstag
fertig werden. Nun ist die Frage, ob Sie morgen vor unserem Diner oder am Mittwoch eine
längere Sitzung halten wollen. (Rufe: Morgen!) Dann würde ich Ihnen vorschlagen,daß wir
morgen um 11 Uhr zusammentreten. Sind Sie damit einverstanden? (Rufe: Ja!)
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